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Grundschulen in Sinzenich und Ülpenich mit innogy-Klimaschutzpreis
ausgezeichnet

Mit dem Klimaschutzpreis belohnen innogy (ehemals RWE) und die Stadt Zülpich
Bürger, Vereine, Institutionen und Firmen, die sich besonders durch ihr Engage-
ment im Natur- und Umweltschutz hervorgetan haben. Der innogy-Klimaschutz-
preis 2016 würdigt damit in Zülpich bereits zum dritten Mal Projekte, mit denen
effektiv Energie gespart, Umweltbeeinträchtigungen reduziert, die Umwelt spür-
bar und nachhaltig verbessert werden und mit denen zur Umweltbildung beige-
tragen werden kann. In der Ratssitzung am 16.03.2017 wurden die Gewinner
bekanntgegeben und am 25.04.2017 die Preisgelder und Urkunden vergeben.
Das mit insgesamt 2500 Euro dotierte Preisgeld teilen sich diesmal die Grund-
schulen in Sinzenich und Ülpenich.
Bei den beiden Preisträgern sah die Jury mit den ausgeführten Projekten die
Vorgaben der Ausschreibung als vorbildlich erfüllt an und lobte das hohe Enga-
gement der Beteiligten. 

Projektbeschreibung Grünes Klassenzimmer KGS Sinzenich
Die KGS Sinzenich arbeitet seit Jahren mit ihren 120 Schüler/innen an Projekten
zu den Themen des Umwelt- und Klimaschutzes. Nicht nur in den sachunter-
richtlichen Bereichen beschäftigen sie sich mit entsprechenden Fragen und
Problemstellungen. Die Schülerinnen und Schüler nutzen bei fast allen Wetterla-
gen Wege in die frische Luft und die grüne Umgebung der Schule, um die Natur
zu entdecken und gleichzeitig den Körper durch die Bewegung fit zu halten.
Über viele Jahre haben die Erstklässler als Geschenk für die Schulgemeinschaft
eine Buchenhecke am Rande der Schulwiese gepflanzt. Alte Bäume spenden
notwendigen Schatten oder bieten sich Vögeln zum Nestbau.
Ein Schulgarten mit Stauden, Kräutern und verschiedenen Gemüsepflanzen
wurde ebenfalls angelegt und ein alter Bauwagen erstanden, in dem sich die
Kinder in Betreuungszeiten zurückziehen können.
Zu Beginn des Jahres 2016 wurde mit dem Bau des grünen Klassenzimmers
begonnen und zwischenzeitlich auf dem Schulgelände fertig gestellt. Hierfür
wurde die Form eines kleinen Amphitheaters gewählt, u.a. auch, um an die
Vergangenheit Zülpichs als alte Römerstadt zu erinnern.
Nun kann der Unterricht auch im Freien stattfinden oder die Schüler können hier
lesen oder einfach mal ausruhen. Kleine Theaterstücke haben eine tolle Kulisse
und auch der Gottesdienst findet unter blauem Himmel statt.
Durch die Einrichtung des Grünen Klassenzimmers wird das Bewusstsein für die
Umwelt und Natur begreiflicher gemacht. Der Unterricht auf dem offenen Schul-
gelände ist für diese Zielsetzung besonders geeignet, da hier ein unmittelbarer
Zugang zum nahe gelegenen Naturschutzgebiet besteht. Die Sensibilisierung zum
rücksichtsvollen Umgang mit der Natur ist ein Hauptanliegen. Mit hohem Enga-
gement haben  viele ehrenamtliche Helfer und  der Förderverein unter Feder-
führung von Schulleiterin Gudula Gerick bei der Verwirklichung des Projektes
mit geholfen und dieses finanziell unterstützt.

-Projektbeschreibung Schulimkerei KGS Ülpenich
Natur- und Umweltschutz und damit auch Klimaschutz gehören zu den wesent-
lichen Anliegen der mehrfach mit der Auszeichnung „Nationalparkschule Eifel“
bedachten und als „Schule der Zukunft“ anerkannten Einrichtung.
Insgesamt gab und gibt es dort eine Vielzahl von größeren und kleineren Projek-
ten zur Natur- und Umweltschutzbildung, wobei das Honigbienen-Projekt mit
einer Schulimkerei eine besondere Stellung einnimmt.
Dabei können die Schülerinnen und Schüler vor Ort vielfältige Informationen

Unfallschaden?
Kfz-Sachverständigenbüro

Hollstein
Zülpich, Bonner Straße 3, Tel.: 0 22 52 / 44 14

 KLIMASCHUTZPREIS 2016 
über das Leben und die Aufgabenverteilungen im Bienenvolk erfahren, studieren
und ihre hierdurch gewonnenen Erfahrungen in vielen Unterrichtsfächern
einbringen. Die Pflege übernehmen hauptverantwortlich zwei Lehrerinnen, die
entsprechende Imkerausbildungen absolviert haben. Unterstützung erhalten sie
dabei von erfahrenen Imkern des Imkervereins „Schleidener Tal“.
Je nach imkerlicher Tätigkeit helfen die Kinder auch beispielsweise bei Vorbe-
reitungsarbeiten, bei der Kontrolle der Völker und bei der Honigernte mit.
Der Bienenstock-Standort wurde von der Stadt Zülpich zur Verfügung gestellt und
befindet sich unweit der Schule auf einer kleinen Wiese, so dass dieser jederzeit
gefahrlos erreicht werden kann.
Das Projekt „Schulimkerei-Bienenhaltung“ wird von allen Beteiligten der Schule
mitgetragen und unterstützt. Schulleiterin ist hier Jutta Sina.
Bürgermeister Ulf Hürtgen und Walfried Heinen, Kommunalbetreuer der innogy,
würdigten gemeinsam das große Engagement aller Preisträger und überreichten
die Urkunden. Sie gratulierten den Schulen zu einem Preisgeld in Höhe von
jeweils 1.250 Euro und gaben der Hoffnung Ausdruck, dass noch viele Institutio-
nen, Vereine und Firmen ihrem Beispiel folgen werden.

Fotos: Stadt Zülpich
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Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachung

Am 14. Mai 2017 findet die Wahl zum Landtag Nordrhein-Westfalen
statt.

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
1. Die Stadt Zülpich gehört zum Wahlkreis 8 – Euskirchen I und ist in 26 Stimm-

bezirke eingeteilt.
Stimmbezirk und Wahlraum, in dem der/die Wahlberechtigte wählen kann,
sind in der Wahlbenachrichtigung, die in der Zeit vom 10.04.2017 bis
23.04.2017 zugestellt worden ist, angegeben
Die Abgrenzung der Stimmbezirke kann während der allgemeinen Dienstzeit im

Wahlbüro der Stadt Zülpich, Raum 103, Rathaus, 
Markt 21, 53909 Zülpich

eingesehen werden.
2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen,

in dessen Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. Der/Die Wähler/in soll die
Wahlbenachrichtigung mitbringen und hat sich auf Verlangen über seine/ihre
Person auszuweisen. Deshalb ist der Personalausweis oder Reisepass mitzu-
bringen. Die Wahlbenachrichtigung ist bei der Wahl auf Verlangen abzugeben.

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der

zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern eine Kurz-
bezeichnung verwendet wird, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen
außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers / jeder
Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils
die Namen der ersten fünf Bewerber/innen der zugelassenen Landeslisten und
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der/Die Wähler/in gibt
seine/ihre Erststimme in der Weise ab
dass er/sie im linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht,
welchem/welcher Bewerber/in sie gelten soll,
seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab

dass er/sie im rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht,
welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in einer Wahlkabine des Wahlrau-
mes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammen-
gefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er/sie gewählt hat.
4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahler-

gebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das
ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahl-
kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich im Wahlbüro der Stadt Zülpich die
Briefwahlunterlagen beschaffen (siehe Rückseite der Wahlbenachrichtigung).
Er/Sie muss seinen/ihren Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig dem
Bürgermeister übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr
eingeht.
Er/Sie kann den Wahlbrief auch beim Wahlamt des Bürgermeisters abgeben.
Für die Stadt Zülpich werden 3 Briefwahlvorstände gebildet. Die Briefwahl-
vorstände treten am Wahltag um 16.30 Uhr im Rathaus, Markt 21, 53909
Zülpich zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. Die Ermittlung und
Feststellung des Briefwahlergebnisses sind ebenfalls öffentlich. Siehe Punkt 4.
dieser Wahlbekanntmachung.
Jede/r Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich aus -
üben (§ 26 Abs. 4 LWahlG).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
Zülpich, den 05.05.2017

gez. Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Bekanntmachung
Zur Durchführung der Landtagswahl NRW am 14. Mai 2017 werden

drei Briefwahlvorstände gebildet und zwar:
Briefwahlvorstand I, für die Stimmbezirke 0010  -  0040,
Raum 129, kleiner Sitzungssaal, I. Etage (Altbau),
Briefwahlvorstand II,  für die Stimmbezirke 0050  -  0100,
Raum 133, Besprechungsraum, I. Etage (Altbau),
Briefwahlvorstand III,  für die Stimmbezirke 0110  -  0161,
Raum 200, Sozialraum, II. Etage (Neubau).
Die drei gebildeten Briefwahlvorstände treten am Wahltag, 14. Mai 2017, um
16.30 Uhr, im Rathaus, Zülpich, Markt 21, in den v.g. Räumen zu ihrer Tätigkeit
zusammen.
Die Tätigkeit der Briefwahlvorstände ist öffentlich. Zu den vorstehenden Räumen
hat jedermann während der Tätigkeit der Briefwahlvorstände Zutritt.
Stadt Zülpich

gez. Ulf Hürtgen
Wahlleiter

Informationen zur Landtagswahl 
am 14. Mai 2017

1. Briefwahl
Briefwahlunterlagen können bei der zuständigen Stadtverwaltung Zülpich späte-
stens bis zu folgenden Zeitpunkten angefordert werden:
- grundsätzlich bis Freitag, 12.05.2017, 18.00 Uhr
- in bestimmten Ausnahmefällen, insbesondere wenn bei nachgewiese-
ner plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann bis Sonntag, 14.05.2017, 15.00
Uhr.
Die ausgehändigten Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl sind ausgefüllt von
der wahlberechtigten Person zurückzusenden. Postgebühren werden vom
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Einsender nicht erhoben. Da die letzte Zustellung der Post vor der Wahl am Frei-
tag, 12.05.2017 bei den Städten und Gemeinden eingeht, müssen Wahlbriefe
spätestens am Donnerstag, 11.05.2017 zur Post gegeben werden. Es besteht auch
die Möglichkeit, Wahlbriefe direkt bei der Stadtverwaltung abzugeben.
Berücksichtigt werden nur Wahlbriefe, die bei der Stadtverwaltung Zülpich am
14.05.2017 bis spätestens 18.00 Uhr eingegangen sind.

2. Informationsveranstaltung im Kreishaus
Am Wahlabend findet ab ca. 18.00 Uhr im Sitzungssaal des Kreishauses Euskir-
chen, Jülicher Ring 32, eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Präsen-
tiert werden die jeweils neuesten Teilergebnisse sowie das vorläufige amtliche
Endergebnis für den Wahlkreis 8 – Euskirchen I.

3. Internet
Informationen sind auch im Internetangebot des Kreises Euskirchen abrufbar
unter www.kreis-euskirchen.de/politik/wahlen. Am Wahlabend ist dort zur Land-
tagswahl 2017 eine Verfolgung der Ergebnisse im Landtagswahlkreis 8 – Euskir-
chen I möglich.

Auslegung und Bekanntmachung des
Entwurfs der Haushaltssatzung

1. Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Zülpich für das Haushalts-
jahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geän-
dert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der
Stadt Zülpich mit Beschluss vom ……. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der
Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf 49.382.500,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 49.319.001,00 €
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 45.982.900,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 45.915.176,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.548.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.541.250,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 735.000,00 €
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

880.000,00 €
festgesetzt. 

§ 4
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.  

 

 

der Stadt Zülpich 
für das Haushaltsjahr 2017 

 - Entwurf -

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird auf 

21.000.000,00 € 
festgesetzt.

§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017
wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 469 v.H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 690 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 475 v.H.
Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische
Bedeutung, da die Hebesätze in der "Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-
hebesätze der Stadt Zülpich" (Hebesatzsatzung) bereits festgelegt wurden.

§ 7
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2017
wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konso-
lidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist,
dürfen diese Stellen, soweit sie frei werden, nicht mehr besetzt werden.
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist,
sind diese Stellen, soweit sie frei werden, in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw.
Vergütungsgruppen umzuwandeln.

§ 9
Zur Ermöglichung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 GemHVO
NW gelten die in den Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Zülpich getroffenen
Bestimmungen.

Zülpich, den  06.04.2017 
Aufgestellt: Bestätigt: 
 
 
 
Ottmar Voigt Ulf Hürtgen 
Beigeordneter Bürgermeister 
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2. Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2017

Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird
hiermit gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung, öffent-
lich bekannt gemacht.
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt ab dem 08.05.2017 für
die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Stadt Zülpich im Rathaus der Stadt
Zülpich, Markt 21, 53909 Zülpich, Zimmer 123, während folgender Dienstzeiten
öffentlich aus:
montags bis freitags      8.30 Uhr  bis  12.30 Uhr
montags bis mittwochs 14.00 Uhr  bis  16.00 Uhr 
donnerstags 14.00 Uhr  bis  17.30 Uhr.
Weiterhin sind die Haushaltsdaten auf der Homepage der Stadt Zülpich unter
www.zuelpich.de (Rathaus & Politik / Haushalt / Finanzdaten) verfügbar.

Einwohner und Abgabepflichtige haben die Möglichkeit, bei der v. g. Dienststelle
gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen innerhalb einer Frist
von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen zu erheben, über die
der Rat in öffentlicher Sitzung beschließt.
Zülpich, 06.04.2017

Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Dringend neue/r
Zustellerin/Zusteller

für Merzenich
gesucht!
Telefonische Anfragen unter Tel. 0 24 21/95 24 79-2
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Bekanntmachung 
über die Absicht der teilweisen Einziehung eines Wirtschaftsweges in

der Gemarkung Wichterich
Die Stadt Zülpich beabsichtigt, einen Wirtschaftsweg in der Gemarkung Wichte-
rich teilweise einzuziehen.
Es handelt sich um ein Grundstück in der 

Gemarkung Wichterich, Flur 6, Flurstück 67 teilweise

Die Einziehung umfasst den im Lageplan orange dargestellten Bereich. 

Das Vorhaben der Einziehung des Wirtschaftsweges wird hiermit gem. § 7 Abs. 4
Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit gültigen
Fassung bekannt gemacht, um innerhalb von drei Monaten Gelegenheit zu
möglichen Einwendungen hierzu zu geben.
Begründete Einwendungen können beim Bürgermeister der Stadt Zülpich,
Rathaus, Markt 21, 53909 Zülpich, Zimmer 201 oder 202, in der Zeit von

Freitag, 05.05.2017  bis Donnerstag 04.08.2017
während der Dienststunden
Montag bis Freitag 08.30 Uhr – 12.30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
persönlich vorgebracht werden.
Auch schriftlich begründete Einwendungen finden Berücksichtigung.
Zülpich, 19.04.2017  

Im Auftrag Im Auftrag
Gerdemann Goebels 

Geschäftsbereichsleiter

Öffentliche Bekanntmachung
INKRAFTTRETEN

der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22/3 Bessenich „Kirchfeldchen“
Satzungsbeschluss

Aufgrund des § 10  des Baugesetzbuches  BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung der Neufassung vom 23. 09.2004 (BGBl I Nr. 52, Seite 2414) in Ver -
bindung mit § 7 Abs. 1 Satz 1 und § 41 Abs. 1 Satz 2 f) der Gemeindeordnung 
Nord rhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der derzeit gültigen
Fassung hat der Rat der Stadt Zülpich am 16.03.2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22/3 Bessenich „Kirchfeldchen“ wird
gemäß § 10 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen sowie die dazugehörige
Begründung.

§ 2
Der räumliche Geltungsbereich der o.g. Bebauungsplanänderung entspricht der
Darstellung der Bebauungsplanänderung.

§3
Die Satzung (1. Änderung Bebauungsplan Nr. 22/3 Bessenich „Kirchfeldchen“)
tritt mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung  gem. § 10 Abs. 3 BauGB in
Kraft.

Hinweise nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gem. § 7 Abs. 6 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW, S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 03.05.2005 (GV NRW, S. 498) kann gegen  Satzungen
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden
c) der Bürgermeister der Stadt Zülpich hat den Ratsbeschluss vorher beanstan-

det oder
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d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Zülpich vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Hinweise nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
Gem. § 3 Abs. 2 BauGB ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung
unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht
werden, aber hätten geltend gemacht werden können.
Unter Beachtung des § 244 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
09.2004 ( BGBl I Nr. 52, Seite 2414 ) zuletzt geändert durch das Gesetz zur
Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom
21.12.2006 (BGBl I. Nr. 64 S. 3316) ergehen folgende Hinweise:
Es wird darauf hingewiesen, das eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1,
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich
ist, wenn sie gem. § 215 BauGB nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser öffent-
lichen Bekanntmachung unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhaltes geltend gemacht worden sind. Nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtli-
che Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb
von einem Jahr nach dieser  öffentlichen Bekanntmachung gegenüber der Stadt
Zülpich geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des  § 44 Abs. 5 BauGB in Verbindung mit § 44 Abs. 3, S. 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung der durch die Bebauungs-
planänderung eingetretenen Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hiermit hingewie-
sen.
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorbezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

In-Kraft-Treten der Bebauungsplanänderung und Abgrenzung des
Plangebietes

Mit dem Tage dieser öffentlichen Bekanntmachung tritt die Satzung (1. Änderung
Bebauungsplan Nr. 22/3 Bessenich „Kirchfeldchen “) gem. § 10 Abs. 3 BauGB
in Kraft.
Der räumliche Geltungsbereich der genannten Bebauungsplanänderung geht aus
dem beigefügten Lageplan hervor.
Die genannte Bebauungsplanänderung (1. Änderung Bebauungsplan Nr. 22/3
Bessenich „Kirchfeldchen“) liegt mit Begründung im Rathaus der Stadt Zülpich
Markt 21, II.OG, Zimmer 210 während der Dienststunden, und zwar von 
Montag bis Freitag 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Montag bis Donnerstag               14.00 Uhr bis 16.00 Uhr     sowie zusätzlich 
Donnerstag                            16.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
zu jedermanns Einsicht aus.
Über den Inhalt des Planes, der textlichen Festsetzungen und der Begründung
wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Bekanntmachungsanordnung
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 16.03.2017 über  die
Bebauungsplanänderung (1. Änderung Bebauungsplan Nr. 22/3 Bessenich
„Kirchfeldchen“) deren In-Kraft-Treten, Ort und Zeit der Auslegung sowie die
gesetzlich vorgeschriebenen  Hinweise werden hiermit öffentlich bekanntge-
macht.
Stadt Zülpich, den 26.04.2017 

Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Stadt Zülpich Zülpich, 25.04.2017 
Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Die 10. Sitzung des Ausschusses für Struktur und Nachhaltigkeit

findet auf Einladung des Ausschussvorsitzenden Josef Heinrichs am
Donnerstag, 11.05.2017 um 18:00 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte

"Martinskirche" statt.
TAGESORDNUNG:
A.) Öffentlicher Sitzungsteil
1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Anerkennung der Tagesordnung im öffentlichen Sitzungsteil
3. Beratungs- und Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt Zülpich über die

Haushaltssatzung 2017, soweit der Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit
zuständig ist.

4. Mitteilungen der Verwaltung zum öffentlichen Sitzungsteil
5. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum öffentlichen Sitzungsteil

B.) Nichtöffentlicher Sitzungsteil
6. Anerkennung der Tagesordnung im nichtöffentlichen Sitzungsteil
7. Auftragsvergaben
7.1 Sanierung Hauptschule Zülpich im Zuge der Städtebauförderung;

hier: Auftragsvergabe Elektroarbeiten
7.2 Straßenendausbau Ülpenich-West;- Auftragsvergabe Ingenieurleistungen
8. Mitteilungen der Verwaltung zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
9. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
(Änderungen und Erweiterungen der Beratungspunkte bleiben vorbehalten)
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie zehn
Tage vor dem Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus,
Haupteingang, Markt 21, 53909 Zülpich, einsehen
oder
finden Sie im Internet unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung.
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>.
Details finden Sie dann im Ratsinformationssystem unter der Rubrik
<Rathaus und Politik – Sitzungsdienst>.
Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie
hierzu recht herzlich eingeladen.

Ulf Hürtgen
Bürgermeister
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In der Zeit bis zum 15.10.2017 werden im Bereich von Zülpich im Rahmen
des FFH-Monitorings und vertraglicher Vereinbarungen mit der Stadt Zülpich
Felder auf Feldhamstervorkommen untersucht. Der landesweit stark gefähr-
dete Feldhamster, (nach der Roten Liste der gefährdeten Säugetiere Katego-
rie 1 „vom Aussterben bedroht“ und europaweit streng geschützt, Flora-
Fauna-Habitat Richtlinie Anhang IV) hat im Raum Zülpich das größte von nur
3 Vorkommen in NRW.

Die erforderlichen faunistischen Untersuchungen werden durch fachlich
geeignete Personen durchgeführt, die als Beauftragte der Unteren Natur-
schutzbehörde fungieren und entsprechend legitimiert sind.

Nach § 65 Abs. 1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in
Verbindung mit § 73 Landesnaturschutzgesetz (LNG NW) dürfen die Beauf-
tragten der Unteren Naturschutzbehörde sowie des Landesamtes für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen Grundstücke betreten
und Prüfungen, Vermessungen, Bodenuntersuchungen und ähnliche Arbeiten
sowie Besichtigungen vornehmen, soweit dies nach den Vorschriften dieses
Gesetzes geboten ist. Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 sind rechtzeitig
anzukündigen, wenn dadurch deren Zweck nicht gefährdet wird (§ 73
Landesnaturschutzgesetz).
Für entstehende Schäden ist Ersatz zu leisten.
Die Landwirte werden gebeten, die Beauftragten der Naturschutzbehörden
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Stadt Zülpich Zülpich, 25.04.2017 
Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Die 18. Sitzung des Rates findet auf Einladung des Bürgermeisters Ulf

Hürtgen am Dienstag, 23.05.2017, 18:00 Uhr, in der Bürgerbegeg-
nungsstätte "Martinskirche" statt.

TAGESORDNUNG:
A.) Öffentlicher Sitzungsteil
1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Anerkennung der Tagesordnung im öffentlichen Sitzungsteil
3. Einwohnerfragestunde
4. Haushaltsangelegenheiten
4.1 Beratung und Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen den

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Zülpich für das Jahr 2017
4.2 Beratung und Beschlussfassung bezüglich des Stellenplanes 2017
4.3 Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Zülpich für das Haushaltsjahr 2017

und des Haushaltssicherungskonzeptes für den Konsolidierungszeitraum
2014 - 2018

5. Erweiterung des Sanierungsgebietes "Quartier Mühlenberg" um Teile der
Nideggener Straße und des Frankengrabens

6. Neubesetzung von Ausschüssen und externem Gremium;- Antrag der SPD-
Fraktion vom 24.04.2017

7. Mitteilungen der Verwaltung zum öffentlichen Sitzungsteil
8. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum öffentlichen Sitzungsteil

B.) Nichtöffentlicher Sitzungsteil
9. Anerkennung der Tagesordnung im nichtöffentlichen Sitzungsteil
10. Mitteilungen der Verwaltung zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
11. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
(Änderungen und Erweiterungen der Beratungspunkte bleiben vorbehalten)
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie zehn
Tage vor dem Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus,
Haupteingang, Markt 21, 53909 Zülpich, einsehen
oder
finden Sie im Internet unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung.
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>.
Details finden Sie dann im Ratsinformationssystem unter der Rubrik
<Rathaus und Politik – Sitzungsdienst>.
Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie
hierzu recht herzlich eingeladen.

Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Stadt Zülpich Zülpich, 25.04.2017 
Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Die 11. Sitzung des Ausschusses für Schulen, Soziales, Sport und

Kultur findet auf Einladung des Ausschussvorsitzenden Timm Fischer
am Dienstag, 09.05.2017 um 18:00 Uhr in der Bürgerbegegnungs-

stätte "Martinskirche" statt.
TAGESORDNUNG:
A.) Öffentlicher Sitzungsteil
1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Anerkennung der Tagesordnung im öffentlichen Sitzungsteil
3. Ergebnisse der Projektgruppe "Raumkonzept Schulen"
4. Erweiterung der offenen Ganztagsgrundschule (OGS) an der Chlodwigschule

Zülpich
5. Klassenbildung im Schuljahr 2017/2018 - Sekundarstufe I
6. Beratungs- und Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt Zülpich über die

Haushaltssatzung 2017, soweit der Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und
Kultur zuständig ist.

7. Mitteilungen der Verwaltung zum öffentlichen Sitzungsteil
7.1 Sachstandsbericht Linie 811
7.2 Aktueller Sachstandsbericht über die Unterbringung der Asylsuchenden
8. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum öffentlichen Sitzungsteil

B.) Nichtöffentlicher Sitzungsteil
9. Anerkennung der Tagesordnung im nichtöffentlichen Sitzungsteil
10. Antrag auf Preiserhöhung im Schülerspezialverkehr
11. Mitteilungen der Verwaltung zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
12. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
(Änderungen und Erweiterungen der Beratungspunkte bleiben vorbehalten)
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie zehn
Tage vor dem Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus,
Haupteingang, Markt 21, 53909 Zülpich, einsehen
oder
finden Sie im Internet unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung.
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>.
Details finden Sie dann im Ratsinformationssystem unter der Rubrik
<Rathaus und Politik – Sitzungsdienst>.
Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie
hierzu recht herzlich eingeladen.

Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Stadt Zülpich Zülpich, 18.04.2017 
Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Die 9. Sitzung des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses findet

auf Einladung des Ausschussvorsitzenden Ulf Hürtgen am Donnerstag,
18.05.2017 in der Bürgerbegegnungsstätte „Martinskirche“ der Stadt

Zülpich statt.
Diese beginnt um 17:30 Uhr mit einer Ortsbesichtigung bei der Firma

Takasago Europe GmbH, Industriestraße 40, 53909 Zülpich.
Anschließend wird die Sitzung in der Bürgerbegegnungsstätte

"Martinskirche" um 18:00 Uhr fortgesetzt.
TAGESORDNUNG:
A.) Öffentlicher Sitzungsteil
1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Anerkennung der Tagesordnung im öffentlichen Sitzungsteil
3. Beratungs- und Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt Zülpich über die

Haushaltssatzung 2017, soweit der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
zuständig ist.

4. Mitteilungen der Verwaltung zum öffentlichen Sitzungsteil
5. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum öffentlichen Sitzungsteil

B.) Nichtöffentlicher Sitzungsteil
6. Anerkennung der Tagesordnung im nichtöffentlichen Sitzungsteil
7. Personalentscheidung im Bereich der Laufbahngruppe 2 (gehobener nicht-

technischer Verwaltungsdienst)
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8. Vorstellung der Planungen für die Realisierung eines flächenintensiven Ansied-
lungsvorhabens im Gewerbe-/Industriegebiet "An der Römerallee"

9. Mitteilungen der Verwaltung zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
9.1 Sondernutzungsvertrag Gas Line
10. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
(Änderungen und Erweiterungen der Beratungspunkte bleiben vorbehalten)
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie zehn
Tage vor dem Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus,
Haupteingang, Markt 21, 53909 Zülpich einsehen
oder
finden Sie im Internet unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung.
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>.
Details finden Sie dann im Ratsinformationssystem unter der Rubrik
<Rathaus und Politik – Sitzungsdienst>.
Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie
hierzu recht herzlich eingeladen.

Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Sprechtag des Bürgermeisters
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

als Bürgermeister der Stadt Zülpich sind mir Offenheit und Bereitschaft zum
Gespräch ganz wichtig. Daher möchte ich die schon zur Tradition gewordenen
Bürgermeistersprechstunden einmal im Monat gerne fortsetzen
Nutzen Sie die Gelegenheit, mir Ihre Ideen, Wünsche und Anliegen persönlich
vorzutragen.

Mein nächster Sprechtag findet statt am
Donnerstag, den 01. Juni 2017, von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

im Rathaus in Zülpich, Zimmer 132, 1. Etage im Altbau.
Um Wartezeiten zu vermeiden, können Sie sich bereits vorher telefonisch im
Vorzimmer des Bürgermeisters, Markt 21, (Altbau, I. Etage), bei Frau Havenith,
Telefon 52-211, anmelden.
Ich lade Sie herzlich ein, regen Gebrauch von meinen Bürgermeistersprechstun-
den zu machen und freue mich auf Ihren Besuch.
Ihr
Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Der Bürgermeister informiert

Bereich Friedhofswesen
• Nutzungsrecht an Grabstätten/ Zuständigkeit für Grabstätten

Im Rahmen der regelmäßigen Aktualisierung des Friedhofkatasters kommt es
vor, dass aufgrund eines Wohnungswechsels oder anderer persönlicher Verän-
derungen ein Nutzungsrecht oder eine Zuständigkeit für eine Grabstätte nicht zu
ermitteln ist. 
Vor diesem Hintergrund werden die Nutzungsberechtigten oder Personen, die
sich für die Unterhaltung der Grabstätte 

Wilhelm und Anne Zens / August und Anna Maria Steinhausen 
Friedhof Zülpich, Teil A, Feld 10, Nr. 5-5a, vierstellig 
Ablauf des Nutzungsrechts: 20.04.2020 
verantwortlich zeigen, gebeten, bis zum 02.06.2017 bei der Friedhofsverwaltung
vorzusprechen. Für eventuelle Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der
Friedhofsverwaltung gerne zur Verfügung. 
Frau Wolf, Telefon: 02252/52-300 rwolf@stadt-zuelpich.de 
Frau Schauer, Telefon: 02252/52-238 fschauer@stadt-zuelpich.de

Sommerzeit - Badespaß
Befullung von privaten Schwimmbecken

Abwassergebuhren
Bei der Anschaffung von privaten Schwimmbecken stellt sich dem Gebuhrenzah-
ler immer wieder die Frage, ob fur die Wassermengen, die in den Pool eingefullt
werden auch Abwassergebuhren, insbesondere Schmutzwassergebuhren, anfal-
len. Die Schwimmbecken werden teils unterschiedlich betrieben. Zum einen ist

es ublich, größere Becken einmal zu befullen und das Wasser uber mehrere
Jahre in den Becken zu belassen. Das Wasser wird dann aber mit chemischen
Mittel behandelt, um z. B. eine Verkeimung zu verhindern (z. B. durch Chlo-
rung). Dies erfolgt auch dann, wenn das im Becken befindliche Wasser in einer
entsprechenden Anlage gefiltert wird. Filter eignen sich nur dazu, Schwebstoffe
bis zu einer gewissen Größenordung aus dem Wasser zu entfernen.

Das in den Becken befindliche Wasser wird durch den Menschen entsprechend
genutzt und dadurch in seinen Eigenschaften auch entsprechend geändert. Die
Änderung der Eigenschaft des Wassers muß nicht erheblich sein. Der Bundesge-
richtshof beschreibt als Abwasser eine Flussigkeit, die infolge einer Beeinflus-
sung in seiner Brauchbarkeit gemindert worden ist und deshalb abgeleitet
werden soll. Das Oberverwaltungsgericht Munster hat in seinem Urteil vom
12.11.1984 (ZfW 1985,197) dargelegt, dass fur die Einstufung als Abwasser der
Ursprung, die Verwendungsmöglichkeit, der Schadstoffgehalt sowie die Höhe des
Wasseranteils der Flussigkeit unerheblich sind. Abwasser ist nach vom v. g. Urteil
sämtliches Wasser, welches infolge einer Beeinflussung in seinen Eigenschaften
verändert worden ist.

Weiterhin differenziert § 51 Abs. 1 LWG das Abwasser in Schmutzwasser und
Niederschlagswasser. Unter dem Begriff Schmutzwasser ist das durch häuslichen,
gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-
schaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende
Wasser bestimmt. Schwimmbadwasser ist eindeutig dieser Definition zuzuord-
nen, da es alleine schon durch das Baden im Schwimmbad in seinen Eigen-
schaften verändert wird (insbesondere auch aus hygienischer Sicht) und auch
teils erwärmt ist. Dabei ist noch nicht einmal ausschlaggebend, dass das
Schwimmbadwasser z. B. durch Chlor desinfektioniert wird. Alleine durch den
menschlichen Gebrauch erfullt das Schwimmbadwasser den Begriff des Schmutz-
wassers.

Entsprechend dieser Darlegungen ist das in Schwimmbecken befindliche Wasser
als Abwasser einzustufen. Alleine durch die Zugabe von Chlor oder durch
Badende wird das Schwimmbadwasser bereits in seiner Eigenschaft (ob
chemisch oder biologisch) verändert.

Frischwasser, welches zur Befullung der Schwimmbecken verwendet worden ist,
ist daher vom Frischwasserabzug grundsätzlich ausgeschlossen, weil es als
Schmutzwasser im Sinne des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG zu entsorgen ist. Insbe-
sondere kann dieses Beckenwasser, was regelmäßig unter anderen Zusatzstoffen
wie etwa Chlor versetzt ist, nicht zur Garten- und Grunanlagenbewässerung einge-
setzt werden, weil dieses als eine gesetzeswidrige

Schmutzwasserbeseitigung anzusehen ist. Insofern besteht auch eine Abwasser-
beseitigungspflicht der zuständigen Gemeinde, eine andere Verfahrensweise ist
nicht gesetzeskonform.

Mit diesen Ausfuhrungen wird klargestellt, dass Wasser aus Schwimmbecken in
jedem Fall als Abwasser zu behandeln ist, d. h. bei Entleerung des Beckens der
öffentlichen Kanalisation zuzufuhren ist und hierfur folglich Abwassergebuhren
(Schmutzwassergebuhren) zu zahlen sind.

Alle Betreiber eines Schwimmbeckens werden hiermit aufgefordert, im vorste-
henden Sinne zu verfahren. Zuwiderhandlungen werden mit Ordnungsgeld
geahndet.

Soweit eine Entsorgung uber die grundstucksmäßige Kanalisation nicht möglich
ist, kann unsererseits, auf vorherigen Antrag hin, die unmittelbare Einleitung in
die öffentliche Abwasserleitung (z. B. Einleitung in einen Straßeneinlaufschacht
mittels Pumpe) zugelassen werden.

Fur Ruckfragen steht Ihnen Frau Bausch, Tel. 52-285 gerne zur Verfugung

Einladung zur Versammlung des Wasser-
und Bodenverbands Dürscheven!

Am Mittwoch den 17.05.2017, 20.00 Uhr findet im Sportheim am Sportplatz in
Zülpich Dürscheven eine Mitgliederversammlung des Wasser- und Bodenverban-
des Dürscheven statt.

Tagesordnung:
Top 1: Eröffnung und Begrüßung durch den Verbandsvorsteher
Top 2: Feststellung des Stimmrechts
Top 3: Neuwahl der Verbandsorgane, Verbandsausschuss und Verbandsvorstands
Top 4: Verschiedenes
Alle Mitglieder des Verbandes werden hierzu eingeladen. Mitglieder, die an der
Teilnahme verhindert sind, können sich vertreten lassen. Sie müssen jedoch eine
schriftliche Vollmacht der vertretenen drainierten Fläche(n) vorlegen können.
Zülpich - Dürscheven 29.03.2017
gez.: Peter Simons
Vorsteher
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Das Standesamt informiert
Im Jahr 2017 bietet sich wieder die Möglichkeit in Zülpich auch  an einem Sams-

tag standesamtlich zu heiraten. Die Eheschließungen finden grundsätzlich in der
„Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche“ statt. Für diese Eheschließungen sind
folgende Termine reserviert.

20. Mai 2017
24. Juni 2017
22. Juli 2017

19. August 2017
30. September 2017
14. Oktober 2017

18. November 2017
16. Dezember 2017

Die Eheschließungen an diesen Samstagen beschränken sich auf die Vormittags-
stunden. Für die Vornahme der Eheschließungen außerhalb der üblichen
Öffnungszeiten des Standesamtes (Samstagseheschließung)  wird eine zusätzliche
Gebühr i. H. v. 66,00 € erhoben. Eine Reservierung ist gegen Vorabzahlung der v.g.
Gebühr möglich. 

Für die Beantwortung weiterer Fragen stehen Ihnen Frau Pick Tel. 02252/52-223
oder Herr Schmitz  Tel. 02252/52-224 zur Verfügung.

GOLDENE HOCHZEIT DER EHELEUTE 
DER EHELEUTE HANS GERHARD 

UND KATHARINA GÜNTHER
Am Freitag, 26. Mai 2017, feiern die Eheleute Hans Gerhard und Katharina Günt-
her, wohnhaft von-Lutzenberger-Straße 11, 53909 Zülpich, das Fest der Goldenen
Hochzeit.
Zur Goldenn Hochzeit gratuliert die Stadt Zülpich mit den herzlichsten Glück-
und Segenswünschen.

STADTRANDERHOLUNG
für Zülpicher Kinder in den Sommerferien

die Stadt Zülpich plant auch in diesem Jahr in den Sommerferien eine Stadtrand -
erholungsmaßnahme durchzuführen. Wie in den vergangenen Jahren soll diese
Ferienfreizeit wieder in Eigenregie erfolgen. Dank der Unterstützung zahlreicher
Vereine und Institutionen sowie den Spenden der Kreissparkasse Euskirchen und der
RWE kann ein interessantes und abwechslungsreiches Programm geboten werden. 
Die Ferienfreizeit soll in der Zeit vom

07.08. – 25.08.2017 (08:00 Uhr bis 15:30 Uhr)
stattfinden.
Teilnehmen können Kinder aus dem Stadtgebiet Zülpich vom 6. Lebensjahr an
(die mindestens 2017 ins 1. Schuljahr kommen) bis zum 14. Lebensjahr
(einschließlich).

Es besteht auch die Möglichkeit wochenweise teilzunehmen.
In verschiedenen Altersgruppen ist geplant, Spiele und Aktionen vor Ort sowie
diverse Ausflugsfahrten z. B. Besuch in Freizeitparks, Spieleland usw., durchzu-
führen. Das Deutsche Rote Kreuz bietet den Kindern einen unterhaltsamen und
erlebnisreichen Tag an. Ein Grabungstag mit dem Amt für Bodendenkmalpflege

sowie ein Nachmittag in der städtischen Bücherei runden die Ferienfreizeit ab. So
können die Ferien auch für die daheim bleibenden "Zülpicher Kinder" wieder zu
einem Erlebnis werden.
Busfahrten zu Ausflügen, Eintrittsgelder, warmes Mittagessen, Lunchpakete bei
Ausflügen, Getränke sowie Spiel- und Bastelmaterial sind im Kostenbeitrag
enthalten.
Bei zeitweiliger Nichtteilnahme (Einzeltage) an der Stadtranderholung oder
einzelner Veranstaltungen erfolgt keine Kostenerstattung. 
Der Stützpunkt für die Ferienfreizeitmaßnahme ist die Karl-von-Lutzenberger-
Realschule, Blayer Str. 5 in Zülpich. 
Ein Bustransfer morgens und abends zwischen den Ortschaften und dem Stütz-
punkt findet leider nicht statt.
Die Teilnehmer sind während der Maßnahme unfallversichert. 
Der Kostenbeitrag der Eltern für die Ferienmaßnahme beträgt: 

(*Die untere Einkommensgruppe erhält für ihre teilnehmenden Kinder einen
Zuschuss aus dem Spendentopf „Zülpich hält zusammen“ in Höhe von 10,00
Euro. - hierzu ist kein Zuschussantrag erforderlich -)

Für Empfänger/innen von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld
Ab dem 1. Januar 2011 erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
neben ihrem monatlichen Regelbedarf auf Antrag auch sogenannte Leistungen
für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
in Höhe von mtl. bis zu 10,00 Euro. Hierzu zählen unter anderem Aktivitäten von
Kindern und Jugendlichen im sportlichen, künstlerischen, kulturellen und sozia-
len Bereich. Hierzu gehört also auch die Ferienfreizeit.
Empfänger/innen von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld können ihre Anträge in
den jeweils zuständigen Standorten des Jobcenters EU-aktiv abgeben. 
Für Kinder und Jugendliche, die Wohngeld, Kinderzuschlag oder Sozialhilfe
beziehen, ist die Kreisverwaltung Euskirchen, Abteilung 50, Soziales, zuständig.

Jahresbruttoeinkommen aufgrund Selbsteinschätzung der Haushaltsmitglieder 
 
   1. Kind    Geschwister  
bis 15.000,00 �     90,00 � (*Zuschuss 10,00 �)    70,00 � (*Zuschuss 10,00 �) 
 
bis 25.000,00 � 150,00 �    130,00 � 
 
bis 37.000,00 � 220,00 �    220,00 � 
 
über  37.000,00 � 270,00 �    270,00 � 
 
Bei wochenweiser Teilnahme wird der Beitrag entsprechend gedrittelt.  

Gratulation bei Ehejubiläen 
ab Goldhochzeit

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
feiern Sie in naher Zukunft Goldene Hochzeit, Diamantene Hochzeit oder gar
Eiserne Hochzeit?
Dann geben Sie mir bitte Bescheid. Die Stadt Zülpich möchte Ihnen hierzu eben-
falls mit einem Geschenk gratulieren.
Ich würde mich sehr freuen, Ihnen persönlich oder auch durch einen meiner
beiden Stellvertreter gratulieren zu dürfen.
Sollten Sie jedoch aus gesundheitlichen oder aus anderen Gründen einen Besuch
nicht wünschen, habe ich hierfür sicherlich Verständnis.
Damit ich aber überhaupt in der Lage bin, Ihnen zu gratulieren, bitte ich Sie, mir
den Termin Ihres Ehejubiläums möglichst einen Monat vorher bekannt zu geben. 
Für weitere Fragen können Sie sich an den Ortsvorsteher/die Ortsvorsteherin
Ihrer Ortschaft wenden oder an meine Sekretärin, Frau Havenith, Zimmer 132,
Tel.: 02252/52-211.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Zülpicher Rathaus
Ihr
Ulf Hürtgen (Bürgermeister)
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Anträge können jedoch beim Sozialamt der Stadt Zülpich abgeholt und wieder
abgegeben werden. Von dort werden sie an die Kreisverwaltung weitergeleitet.
Der Kostenbeitrag ist zunächst in voller Höhe zu entrichten. Der Zuschuss wird
nach der Maßnahme erstattet. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erstattung
aus den Leistungen Bildung und Teilhabe aufgrund des zu erwartenden Antrags-
aufkommens einige Zeit in Anspruch nehmen wird, da die Bearbeitung teilweise
vom Kreis Euskirchen und teilweise vom Jobcenter in Mechernich erfolgt.
Die Elternbeiträge sind bis zum Beginn der Maßnahme bei der Stadtkasse
Zülpich einzuzahlen bzw. zu überweisen. Sollte dies nicht erfolgen, können die
angemeldeten Kinder nicht teilnehmen.
Weitere Fragen können noch im Rahmen eines Elternabends besprochen
werden; ein entsprechender Termin hierzu wird noch bekannt gegeben.

Das Anmeldeverfahren beginnt am 01.06.2017 und endet am
30.06.2017

Anmeldeformulare (siehe Anlage) für eine Teilnahme erhalten Sie auch ab dem
1. Juni 2017 bei der Stadtverwaltung Zülpich - Team 303 -, Markt 21, 53909
Zülpich, Zimmer 14 oder an der Zentrale.
Beachten Sie hierzu auch die Internetseite der Stadt Zülpich (www.zuelpich.de). 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Merks unter der Rufnummer (0 22 52)
52 320 gerne zur Verfügung.
Es grüßt Sie herzlich
Ulf Hürtgen
Bürgermeister

www.porschen-bergsch.de

Am Roßpfad 8 • 52399 Merzenich 
Tel. (0 24 21) 7 39 12 Fax (0 24 21) 97 24 01 o. 73011

info@porschen-bergsch.de 

DER 
MEDIEN-
DIENST-
LEISTER

Dringend neue/r
Zustellerin/Zusteller
Springer/in für Füssenich
und Geich gesucht!
Telefonische Anfragen unter Tel. 0 24 21/95 24 79-2
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Rotbachbrücke in Zülpich-Lövenich
wurde erneuert

Die Brücke über den Rotbach in Zülpich-Lövenich, die von der „Prälat-Franken-
Straße“ zur Straße „Im Kamp“ führt, musste nach dem Ergebnis der Brücken-
prüfungen erneuert werden. Bereits nach Durchführung der Brückenprüfung im
Jahr 2008 musste die Brücke auf 16 Tonnen Nutzlast beschränkt worden. Damit
war sie insbesondere für schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht mehr nutz-
bar. Um weitere Sperrungen des maroden Übergangs zu vermeiden, stimmte der
zuständige Ausschuss im Jahr 2012 der notwendigen Erneuerung zu. 
Mit dem Neubau der Brücke wurde im Oktober 2016 begonnen. Ende März 2017
wurde  sie endgültig fertiggestellt und konnte nun für den öffentlichen Straßen-
verkehr freigegeben werden. Mit einer Traglast von 60 Tonnen ist die Brücke
heute wieder für alle Straßenverkehrsteilnehmer nutzbar.
Gleichzeitig wurde beim Bau der Brückenquerschnitt vergrößert, um damit
durch eine größere Öffnung einen verbesserten Hochwasserschutz zu bieten. Die
zusätzliche Pflasterung einer Absenkung von der Straße zum Bach soll bei extre-
men Hochwasserereignissen gewährleisten, dass aus dem Bachbett ausgetretenes
Wasser anschließend wieder in den Bach zurückfließen kann.
Die Planung der Baumaßnahme wurde durch das Ingenieurbüro Dolfen aus
Jülich durchgeführt. Mit der Bauausführung war die Bauunternehmung Klein aus
Jünkerath beauftragt.
Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 300.000 Euro.
Bürgermeister Ulf Hürtgen und Ortsvorsteher Franz Glasmacher durchschnitten
gemeinsam das Band zur offiziellen Freigabe der Rotbachbrücke.
Foto: Stadt Zülpich

Firma Takasago stellt am Standort Zülpich
die Weichen für weiteres Wachstum

Die Firma Takasago International Corporation zählt weltweit zu den führenden
Anbietern von natürlichen und naturidentischen Aromastoffen für die Lebens-
mittelindustrie.
Ein Global Player, der mit der Firmentochter Takasago Europe GmbH vom Stand-
ort Zülpich aus - im Hinblick auf die Entwicklung, die Produktion und den
Vertrieb von Aromen - seine kompletten Geschäftsfelder auf dem europäischen
Markt abdeckt.
Seit der Inbetriebnahme des Zülpicher Werkes im Jahre 1999 kann das Unter-
nehmen in Europa erfreulicherweise ein dynamisches Wachstum verzeichnen,
das sich nicht zuletzt auch positiv bei der Zahl der beschäftigten Mitarbeiter
widerspiegelt.
Mit mehr als 300 besetzten Arbeitsplätzen nimmt die Takasago Europe GmbH im
Ranking der Zülpicher Unternehmen so inzwischen bereits Platz 2 ein.
Die Belegschaft mit 18 vertretenen Nationalitäten ist dabei Ausdruck gelebter und
gut funktionierender Integration. Um den Anforderungen des Marktes weiterhin
gerecht zu werden und die Produktionskapazitäten auszuweiten, hat die Firma in
den vergangenen beiden Jahren am Standort Zülpich umfangreiche Investitionen
vorgenommen. Ein Investitionsvolumen von mehr als 35 Mio. € wurde zur Verfü-
gung gestellt, um insbesondere den Neubau eines Konferenz- und Bürogebäudes
zu realisieren und die Produktionsanlagen erheblich zu erweitern.
Auf freiwilliger Basis hat das Unternehmen dabei auch in die Installation einer
aufwändigen Abluftreinigung investiert. Durch eine thermische Nachverbrennung
können anfallende Geruchsemmissionen nun weiter minimiert werden. 
Am 20.03.2017 wurde auf dem Betriebsgelände im Zülpicher Gewerbegebiet „An
der Römerallee“ eine der aktuell größten japanischen Investitionen in Nordr-
hein-Westfalen im Rahmen einer feierlichen Eröffnung abgeschlossen.

Zu diesem Anlass war, neben dem japanischen Generalkonsul Ryuta Mizuuchi
und dem Ministerialdirigenten des Wirtschaftsministeriums NRW, Herrn Karl-Uwe
Bütof, aus Tokio auch der japanische Konzernchef Satoshi Masumura  angereist.
Er, wie auch der für das Zülpicher Werk verantwortliche Präsident Akihiko
Kawano, bedankten sich in ihren Ansprachen bei den Vertretern der Stadt
Zülpich für die seit 20 Jahren in hervorragender Weise praktizierte Zusammen-
arbeit.

Konzernchef Masumura und Bürgermeister Hürtgen

Bürgermeister Hürtgen stellte in seinem Grußwort ebenfalls heraus, dass mit der
Firma Takasago und der Stadt Zülpich zwei verlässliche Partner zusammen gefun-
den haben.
Er wünschte dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg und bedankte sich nochmals
für das Vertrauen, dass der Konzern der Stadt Zülpich vor etwa 2 Jahrzehnten bei
seiner Standortentscheidung entgegengebracht hat.

Die Führungsriege der Firma Takasago mit Vertretern der Stadt Zülpich bei
der Eröffnungsfeier am 20.03.2017.
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Gemälde von Hubert Salentin und
Skulpturen von Franz Kött

ständige Ausstellung in der Landesburg
In der Landesburg (Mühlenberg 10, Zülpich Kernstadt) sind die Gemälde des
Genremalers und Ehrenbürgers der Stadt Zülpich Hubert Salentin ständig ausge-
stellt. Hinzu kommt eine Vielzahl von Skulpturen des Zülpicher Bildhauers Franz
Kött. Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos. 
Weitere Informationen und die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte dem anlie-
genden Flyer über die Gemälde von Hubert Salentin. Ein entsprechender Flyer
über die Schaffenskraft von Franz Kött ist geplant.
Telefonisch ist die Ausstellung wie folgt zu erreichen:
während der Öffnungszeit der Ausstellung unter 02252/8308336
außerhalb dieser Öffnungszeit unter 0151/40243037 oder über die Telefonzen-
trale der Stadtverwaltung: 02252/52-0
Für weitere Fragen zur Ausstellung steht Ihnen die Kulturabteilung der Stadt
Zülpich unter Tel. 02252/52-212 (Herr Dick), 02252/52-319 (Frau Wergen)
oder 02252/52-217 (Herr Preuß) zur Verfügung.  

13. Zülpicher Chlodwiglauf mit neuem
Teilnehmerrekord

Bei strahlendem Sonnenschein war der Chlodwiglauf auch in diesem Jahr ein
rundum gelungenes Event. Besonders erfolgreich sicherlich für die Sieger und
Siegerinnen des Eifelcup- und des Jedermannlaufs.

Der Sieg im Hauptlauf über 10 Kilometer, der in die
Wertung der Eifelcup Laufserie einfließt, sicherten sich
Gaby Andres bei den Frauen und Markus Mey bei den
Männern. Gaby Andres konnte mit einer tollen Zeit von
39:18 Min auf die Zweitplatzierte Astrid Schmitz einen
Vorsprung von über 2 Min herauslaufen, Felizitas Fuchs
erzielte den dritten Platz. 
Bei den Männern war die Entscheidung deutlich knapper.
Mit 35:11 Minuten setzte sich hier Markus Mey gegen
Marco Fenske mit 35:30 Minuten und Norbert Schneider
mit 36:06 Minuten durch.

Den Jedermannlauf über 5,6 Kilometer gewann Sahle Mogoes in 20:50 Minuten.
Nur kurze Zeit später überquerte Lukas Poqué in 22:46 die Ziellinie und
entschied somit die männliche Jugend für sich. In der weiblichen Konkurrenz
war die noch Jugendliche Michelle Jansen in 24:42 Minuten als Erste im Ziel,
schnellste Frau und zugleich Siegerin in der Altersklasse W45 war Andrea Kirn in
28:34 Minuten.
Nicht nur bei den Profis sondern auch bei den vielen Läufern im Breitensport und
auch den Schülerläufen wird das „Lauferlebnis Römerstadt“ immer beliebter.
Mit 1.211 Läufern, die das Ziel erreichten wurden neue Rekordteilnehmerzahlen
verzeichnet, und mit 1.011 Kindern und Jugendlichen erstmals auch im Nach-
wuchsbereich die 1000-Läufermarke geknackt.
Nicht nur die Läufe an sich, sondern auch das Rahmenprogramm erfreute sich
großer Beliebtheit. Bei schönem Frühlingssonnenschein waren Waffeln, Kaffee &
Kuchen, Eis oder auch ein leckere Wurst ein besonderes Vergnügen und wie auch
in den Vorjahren war die Hüpfburg, für die jungen Teilnehmer der Schülerläufe
oder natürlich auch deren Geschwisterkinder ein toller Spaß.
So wundert es nicht, dass neben den Läufern und Läuferinnen auch viele
Geschwister, Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer aber auch nteressierte
Zülpicher Bürger den Marktplatz und die gesamte Innenstadt bevölkerten und
die Läufer lautstark anfeuerten. Die so geschaffene Stimmung macht den Chlod-
wiglauf für alle Läufer und Läuferinnen zu einem ganz besonderen Event.
Möchten Sie einen Blick in die vollständige Ergebnisliste werfen? Dies ist wie
auch in den letzten Jahren über unsere Internetseite www.tuszuelpich-leichtath-
letik.de bei unserem Technologiepartner Raceresult möglich. Hier haben Sie
nicht nur die Möglichkeit alle Ergebnisse einzusehen, sondern auch Urkunden
nachzudrucken.  
Eine Großveranstaltung, wie es der Zülpicher Chlodwiglauf ist, kann nicht ohne
Sponsoren und viele, viele Helfer auskommen. An dieser Stelle möchten wir uns
bei den Sponsoren Smurfit Kappa Zülpich Papier, sowie den Mitgliedern der
Aktionsgemeinschaft Zülpicher Fachgeschäfte aktiv, bei der Verwaltung der Stadt
Zülpich und ihrem Bauhof, bei allen Unterstützern wie die Spedition Reinhold,
die einen LKW als Bühne stellte und Helfern bedanken. Ohne deren tatkräftiges
Zutun die Durchführung des Chlowiglaufs nicht möglich gewesen wäre.

  

13. Zülpicher Chlodwiglauf mit neuem Teilnehmerrekord  

13. Zülpicher Chlodwiglauf mit neuem Teilnehmerrekord  

JENS VAN JÜCHEMS
RECHTSANWALT

Tätigkeitsschwerpunkte:
Familienrecht

Zivilrecht
Arbeitsrecht

Schumacher Straße 10-12 Telefon: (0 22 52) 50 04
53909 Zülpich Telefax: (0 22 52) 83 45 55
RavanJuechems@t-online.de www.ravanjuechems.de
(in der Fußgängerzone Nähe Markt)

Zuelpich_05_17.qxp:Zülpich_21-09  03.05.17  13:03  Seite 14



Amtsblatt für die Stadt

ZÜLPICH 15

Landesjugend 
orchester NRW in der 

Remise“ auf 
Burg Langendorf

Unter dem Motto „….Nach den Sternen greifen….“ Gastiert das
Landesjugendorchester NRW am Samstag. Den 20. Mai um 19:00 h in

der Remise von Burg Langendorf.
Nach den Sternen“ greifen die jugendlichen Musiker/innen, wenn sie sich um
eine Teilnahme bei einem Förderensemble in NRW bewerben, wollen sie doch
trotz ihres jungen Alters schon ganz hoch hinaus! Im Landesjugendorchester
NRW werden Jugendliche aufgenommen, wenn sie erste Preisträger im Landes-
wettbewerb „Jugend musiziert“ sind oder ein Probespiel vor einer professionel-
len Jury bestanden haben. Dieses hohe Niveau führt zu Konzerteinladungen im
In- und Ausland sowie zu einer Förderung durch WDR3, der das Orchester regel-
mäßig zu CD-Produktionen in den Sendesaal nach Köln einlädt. Die neueste CD
mit Bruckners 9. Sinfonie ist eben erschienen; ein Werk, das auch im Herbst
2015 als „Konzert in der Remise“ zur Aufführung kam.
Die Musik des Konzertes selbst handelt von Planeten und den Sternen: das groß-
artige Werk hat Gustav Holst damals für das Schulorchester eines Mädchengym-
nasiums geschrieben. Ein Schulchor – bestehend nur aus Mädchen – hat aus
dem backstage Bereich heraus zu einem der Planeten „sphärische Klänge“
gesummt. In der Remise übernimmt das der Mädchenchor am Kölner Dom und
sein Summen ist vom Band zu hören; eine Lösung, die der Komponist selbst
befürwortet hat. Weitere Werke des Abends sind The Unanswered Question von
Carles Ives sowie die Star Wars Suiten von John Williams.

Der Dirigent Sebastian Tewinkel wird das Konzert moderieren und manche inter-
essante Geschichten rund um die Entstehungszeit der drei Werke erzählen.
Der Kartenverkauf erfolgt über KölnTicket (Tel.: 0221 2801). Als Vorverkaufs-
stelle vor Ort hat die Buchhandlung Reinhardts Lesewald in Zülpich ein kleines
Kartenkontingent zur Verfügung. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse
erhältlich. Informationen über Restkarten erhalten Sie nur am Konzerttag unter
der Mobil-Nr. 0174 8583445.
Alle Informationen über die ‚Konzerte in der Remise‘ finden Sie unter www.vetter-
konzerte.de.

ACHTUNG !
TERMINE AMTSBLATT 2017

Wichtig für alle Schulen, Vereine und sonstige Institutionen
Gerne nehmen wir Ihre Mitteilungen in das Amtsblatt der Stadt Zülpich auf.
Wir möchten Sie jedoch bitten, bis zum jeweiligen Redaktionsschluss Ihre Unterlagen
bei der u. a. Adresse einzureichen. Der Redaktionsschluss ist immer dienstags.
Unterlagen die nach diesem Termin eingehen, können leider keine Berücksichtigung
finden und werden, falls möglich, für die nachfolgende Ausgabe verwendet.
Damit Ihre Berichte optimal verarbeitet werden können bitten wir Sie, Ihre Texte
in Datei-Form (Microsoft Word oder PDF-Format) zu senden.
Fotos können nur in digitaler Form berücksichtigt werden, diese müssen im
Dateiformat jpg beigefügt sein. Es wird gebeten, Fotos, die in einer Word-Datei
eingebettet sind, nochmals gesondert als JPG-Datei beizufügen. Diese Dateien
können Sie per E-Mail an die Stadtverwaltung senden.
Die Redaktion behält sich für den Abdruck die Auswahl der jeweiligen
Berichte und Termine vor.
Ihre Mitteilungen können zu den unten angegebenen Terminen eingesandt oder
abgegeben werden: Stadtverwaltung Zülpich, Frau Havenith, Zimmer 132, 
Telefon: 02252 / 52 – 211, E-Mail: amtsblatt@stadt-zuelpich.de
Redaktionsschluss Erscheinungsdatum
30.05.2017 09.06.2017
27.06.2017 07.07.2017
25.07.2017 04.08.2017
22.08.2017 01.09.2017
26.09.2017 06.10.2017
24.10.2017 03.11.2017
05.12.2017 15.12.2017
Änderungen vorbehalten!

Wallgraben Open Air Zülpich 
Der Vorverkauf hat begonnen!

Im wunderschönen Ambiente an der Landesburg findet am 24. Juni das „Wall-
graben Open Air Zülpich“ statt. Der Park am Wallgraben bietet die perfekte
Kulisse für einen sommerlichen Konzertabend. Der aus Zülpich stammende
Trompeter Mathis Petermann möchte gemeinsam mit seinem Musikerkollegen
David Brück langfristig eine hochwertige Musikveranstaltung im Stadtkern
etablieren. Denn Ziel ist es, durch einen positiven Start in diesem Jahr das „Wall-
graben Open Air“ in den nächsten Jahren fest im Veranstaltungskalender der
Stadt Zülpich zu verankern. Hierbei können sie auch auf die Unterstützung von
Bürgermeister Ulf Hürtgen zählen, der sich ohne zu zögern bereit erklärt hat, die
Schirmherrschaft für die Veranstaltung zu übernehmen.
Zusätzlich ist es den beiden Musikern ein besonderes Anliegen, auch dem musi-
kalischen Nachwuchs aus der Region Zülpich die Möglichkeit zu bieten, in dieser
einmaligen Atmosphäre ihr Können unter Beweis zu stellen. Und so macht in
diesem Jahr das „DeutschProjekt“ den Anfang: Mit handgemachter Musik und
deutschen Texten wird die siebenköpfige Band vor heimischem Publikum das
Open Air eröffnen. 
Das Highlight folgt unmittelbar im Anschluss: Die Kölner Band MIXTAPE über-
zeugt nicht nur durch ihre musikalische Professionalität, sondern weiß mit
speziell auf die zehn Musikerinnen und Musiker zugeschnittenen Arrangements
bekannter Soul- und Pop-Hits jedes Publikum zu begeistern. Eine hochklassige
Live-Performance, wie man sie nur selten erleben kann! Abgerundet wird der
Abend von Dj Repus (Köln), der coole Sounds zum Weiterfeiern auflegt.
So steht einem lauen Sommerabend bei bester Unterhaltung nichts im Wege. Für
Speisen und Getränke ist selbstredend gesorgt. Tickets gibt es ab sofort für 13€
bzw. 10€ ermäßigt (Schüler/Studenten/LaGa-Dauerkarteninhaber) bei „Rein-
hardts Lesewald“, „Creativa Basteln & mehr“ sowie „Sport Fröhling“ oder per
Mail an karten@wallgrabenopenair.de!

Schiedsfrauen für den 
Schiedsamtsbezirk Zülpich

Schiedsfrau:
Frau Ingeborg Mahnke

In den Auen 12 b · 53909 Zülpich-Schwerfen · Tel.-Nr.: 02252/3930

Stellvertretende Schiedsfrau (nur im Vertretungsfall):
Frau Jeaninne Lehser · Linzenich · Ülpenicher Weg 24 · 53909 Zülpich · Tel.-

Nr.: 02252/8356952
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Veranstaltungskalender vom 07.05. - 11.06.2017
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Amtsblatt der Stadt Zülpich erfreut sich
großer Beliebtheit, nicht nur bei den Lese-
rinnen und Lesern, sondern auch bei den
„Schreibern“.

So erreichen mich wöchentlich Berichte aus Schulen, Kindergärten, den Kirchen
etc., die um Abdruck ihrer Berichte bitten.
Ein Großteil der Berichte stammt von den vielen Vereinen aus Zülpich und den
benachbarten Ortschaften. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Zusammen mit
den amtlichen Bekanntmachungen und den Vereinsmitteilungen kann daher
Monat für Monat ein abwechslungsreiches und informatives Amtsblatt erstellt
werden.
Mit einer neuen Serie in unserem Amtsblatt möchte ich nunmehr den Vereinen
die Möglichkeit bieten, sich in einem kurzen Portrait vorzustellen. Die Vereine
bieten gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit wertvolle ehrenamtliche Arbeit,
sei es in der Jugendarbeit, in der Integration oder beim Hobby. Vereine sind aus
dem Stadt- und Dorfleben nicht wegzudenken und dieses ehrenamtliche Engage-
ment sollte auch öffentlich gewürdigt werden.
Daher hat in jeder Ausgabe des Amtsblattes ein Verein die Möglichkeit, sich vorzu-
stellen. Der Bericht darf gerne auch mit ein bis zwei Bildern (bitte als separate jpg-
Datei) bereichert werden oder eventuell auch noch mit ein wenig Chronik.
Diese „Vorstellung“ sollte allerdings eine DIN A4-Seite nicht überschreiten.
Daher wende ich mich heute an alle Vereine aus Zülpich und den Ortschaften:
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot, Ihren Verein vorzustellen, auf Veranstal-
tungen hinzuweisen oder neue Mitglieder zu werben.
Ihre Berichte als Word-Datei nimmt ab sofort die für die Redaktion des Amts-
blattes zuständige Mitarbeiterin, Frau Havenith, unter amtsblatt@stadt-zuel-
pich.de entgegen. Auch für vorherige Rückfragen dürfen Sie sich gerne an Frau
Havenith unter Tel. 02252/52-211 wenden.

Ich würde mich freuen, schon bald über Ihren Verein im Amtsblatt der Stadt
Zülpich zu lesen. Machen Sie regen Gebrauch von diesem kostenlosen Angebot.
Ihr 
Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Der Tennisclub TC Rot Weiss Zülpich 
stellt sich vor:

Unsere Tennisanlage liegt in direkter Nachbarschaft zu dem Wassersportsee. Ab
Mitte April bis in den späten Herbst hinein spielen wir als Hobbyspieler, mit der
ganzen Familie, als Mannschaftsspieler, Kinder und Jugendliche untereinander, in
Doppel- und Mixedpaarungen.
Als Mannschaftsspieler messen wir uns mit anderen Vereinen. In diesem Jahr
konnten wir fünf Mannschaften melden: Juniorinnen, Junioren, Damen 40,
Herren und Herren 30. Dabei versuchen wir im Training unsere sportlichen
Fähigkeiten zu verbessern. Unterstützt werden wir von unseren beiden ausgebil-
deten C-Trainern Thorsten Weckert und Henry Faber. Zum Ende der Sommerfe-
rien stellen wir jedes Jahr ein Tenniscamp für Kinder und Jugendliche auf die
Beine. Das Tenniscamp ist außerordentlich beliebt bei den Kindern. Durch das
regelmäßige Tennistraining und die Tenniscamps, sind unsere „Kleinen“ in die
Mannschaften integriert. Sie kennen die Stammspieler der Jugendmannschaften
und somit fällt es Ihnen leicht den Sprung in die Mannschaften zu schaffen. Als
weitere Unterstützung im Jugendbereich stellen wir unsere Anlage dem Berufs-
kolleg St.Nikolaus-Stift in Füssenich für den Schulsport zur Verfügung.
Jährlich veranstalten wir die „Offenen Zülpicher Stadtmeisterschaften“ als offi-
zielles Tennisturnier, mit dem wir vor allem die umliegenden Vereine zu einem
sportlichen Schlagabtausch ansprechen wollen. In diesem Jahr werden wir gegen
Ende der Sommerferien die 6. Offenen Stadtmeisterschaften ausrichten, ein
geselliges Event, welches im Umkreis beliebt geworden ist.
Der Tennisclub Rot-Weiß blickt auf eine lange Tradition zurück. Schon im Jahr
1960 fanden die ersten Vorüberlegungen statt einen Tennisverein auch in Zülpich
zu  gründen. 1961 wurde der Verein unter dem Vorsitz von Herrn Jagt ins Leben
gerufen und hatte schon zu Beginn 73 Mitglieder mit einer hohen Anzahl von
Kindern und Jugendlichen. Die Anlage wurde am Silberberg unterhalb des Bach-
tores erbaut. Hier erlebte der Club den Tennisboom ausgelöst durch die Erfolge
von Boris Becker und Steffi Graf mit. Schnell wuchs die Mitgliederzahl an. Aber
das Bild von dem ehemals elitären weißen Sport änderte sich zu einem bunten

Spiel mit dem gelben Filzball für Jedermann. An den Wassersportsee zog der
Verein im Jahr 2005. In einem attraktiven Umfeld von unterschiedlichen sport-
lichen Aktivitäten entstand eine sehr schöne ruhige Anlage mit drei Plätzen und
einem großen Clubhaus, das zur Geselligkeit einlädt.
Für das Jahr 2017 haben wir weitere große Ziele. Wir möchten unsere zwei
Jugendmannschaften mit weiteren Talenten aufrüsten. Hier möchten wir gerne
die Kinder der Stadt Zülpich und im Umkreis gerne einladen, sich das Tennisspiel
einmal anzusehen. Gerne können wir ein Probetraining vereinbaren. Aber auch
im Erwachsenenbereich können wir Verstärkung gebrauchen und würden uns
über neue Mitstreiter freuen. Wer Interesse an dem schönen Sport hat, kann sich
gerne melden unter: 02252/6383 oder 0172/5108790.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unsere Internetadresse:
www.tennis-am-see.de

Vorstand des Tennisclubs Rot-Weiß Zülpich e.V.

Buchsbaumzünsler:
Eine nimmersatte

Raupe

Abfallberatung des Kreises rät zur schnellen Entsorgung der 
befallenen Pflanzen

Der Buchsbaumzünsler, ein Schädling des Buchsbaumes, befällt auch in diesem
Frühjahr wieder viele Pflanzen. Die Raupen fressen innerhalb kürzester Zeit die
Blätter sowie die grüne Rinde der Triebe ab. Wird der Schädling nicht früh genug
erkannt, kann es zum Absterben des Buchsbaumes kommen. Die befallenen
Pflanzenteile sollten schnell über die Biotonne entsorgt werden.
Die gelbgrünen Raupen mit schwarzem Kopf schlüpfen bei guter Witterung in
Deutschland bis zu vier Mal im Jahr. Die ersten Raupen schlüpfen schon ab Mitte
März. Der Buchsbaumzünsler befällt die Pflanzen oft von innen nach außen.
Erste Anzeichen für den Befall sind Kotkrümel und zusammengesponnene Blät-
ter, in denen sich die Raupen aufhalten. Das rechtzeitige Erkennen des Schäd-
lings ist für die Bekämpfung extrem wichtig. Durch das Herausschneiden der
befallenen Pflanzenteile kann der Buchsbaum bei geringem Befall oft noch geret-
tet werden. Der befallene Grünschnitt wird über die Biotonne im Kompostwerk
Mechernich zu hochwertigem Kompost verwertet. Bei Temperaturen von über
60° C werden Schadorganismen vollständig abgetötet. Eine Entsorgung über die
Restmülltonne oder gar eine Verbrennung im Garten ist im Kreis Euskirchen
nicht erlaubt. Auch auf den Kompost im Hausgarten gehören die befallenen
Buchsbäume nicht: Dort lebt der Buchsbaumzünsler weiter. 
Größere Mengen von befallenem Buchsbaum-Schnittgut können auch direkt am
Abfallwirtschaftszentrum Mechernich
(AWZ) angeliefert werden. Öffnungs-
zeiten AWZ: montags bis freitags von
8 – 16.30 Uhr; samstags von 8 – 12
Uhr 

Die Abfallberatung des Kreises
Euskirchen beantwortet gerne
Fragen zum Thema (Telefon
02251/15 – 371 oder -241; E-Mail:
abfallberatung@kreis-
euskirchen.de). 
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Bücherei
4-L-Projekt 2017 in Zülpich gestartet

-   Katholische Grundschule Ülpenich first   -
Die Schülerinnen und Schüler der katholischen Grundschule Ülpenich waren die
ersten, die in diesem Jahr ihre beim Rotary Club bestellten Bücher in der Zülpi-
cher Stadtbücherei abholten. Die Wahl der beiden Lehrerinnen Frau Herzog und
Frau Kirch war dabei auf das Buch „Hamsteralarm“ von Margret Netten gefallen.
Der ebenso spannend wie witzig geschriebene Kinderroman eignet sich
besonders gut als Klassenlektüre. Und wenn man ihn dann auch noch kostenlos
erhält, zusammen mit einem pädagogisch sinnvoll aufbereiteten Begleitheft, steht
der Buchbestellung nichts mehr im Wege. Seit 2011 nehmen die Zülpicher
Grundschulen das Angebot des Rotary Club Euskirchen-Burgfey wahr. In diesem
Jahr beteiligen sich insgesamt 10 Klassen mit 141 Schülerinnen und Schülern aus
fünf Schulen an dem Projekt. Ort der Buchübergabe ist dabei die Zülpicher Stadt-
bücherei. Kinder, die ihre „Heimatbibliothek“ bis dahin noch nicht kannten,
erhalten also nicht nur ein Buchgeschenk, sondern lernen gleichzeitig auch die
städtische Bücherei kennen.

Die Kids mit ihrem Buchgeschenk
Für die Ülpenicher Drittklässler keine Notwendigkeit, da Stadtbücherei und
Grundschule Ülpenich langjährige Kooperationspartner sind und die  jetzigen
Drittklässler bereits im vergangenen Schuljahr die Büchereiveranstaltung „Buch-
stabenhexe“ besucht hatten. Für die diesjährige Buchübergabe  hatte sich Frau
Kirch im Vorfeld „die alternative Bibliotheksrallye“ gewünscht, bei der die Kids
auf spielerische Weise den Bestand der Stadtbücherei kennenlernen und darin
recherchieren können. Ein Angebot, dass die Ülpenicher Mädchen und Jungen
sehr gerne wahrnahmen.

Mit Spaß bei der Sache
Es wird nicht das letzte Mal sein, dass
sich die Bibliotheksleitung und die
Kinder der beiden Klassen  in diesem
Schuljahr sehen. Ende  Juni  besucht
Frau Dr. Annegret Walgenbach die
Ülpenicher Grundschule und erläu-
tert den Kindern die Metamorphose
bei Insekten anhand eines entspre-
chenden Bilderbuchvortrags.
Ein Besuch, der mittlerweile Tradi-
tion hat und genau in das Konzept
der Nationalparkschule Ülpenich
passt!

Schulen
FÖRDERVEREIN

FRANKEN-
GYMNASIUM 
ZÜLPICH E.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung des Fördervereins 
des Franken-Gymnasiums Zülpich e. V. 

für Montag, den 29. Mai 2017, 19:00 Uhr ins Lehrerzimmer 
des Franken-Gymnasiums.

Tagesordnung 
1 Entgegennahme und Besprechung der Berichte des Vorsitzenden und des

Kassierers
2 Bericht der Kassenprüfer
3 Entlastung des Vorstandes
4 Neuwahl der Kassenprüfer
5 Verschiedenes
Wir weisen darauf hin, dass die Mitgliederversammlung laut § 6 der Satzung
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist.
Zülpich, 05.05.2017 gez. Hans Peter Wirtz

Vorsitzender

Lesenacht an der Karl-von-Lutzenberger Realschule
202 lesefreudige und aufgeregte Schülerinnen und Schüler der Karl-von-Lutzen-
berger Realschule und 48 Teilnehmer des Franken-Gymnasiums trafen sich am
Freitag, den 24. März 2017 um 19:30 Uhr im Forum der Realschule. Traditionell
bieten beide Schulen im jährlichen Wechsel eine Lesenacht für die fünften und
sechsten Jahrgangsstufen an. Das Rahmenthema war Grusel, Schauer und Aben-
teuer in der Kinder- und Jugendliteratur, aber es waren auch einzelne alternative
Angebote vorhanden.
Die literarische Veranstaltung für die Kinder wird getragen von den sieben Klas-
senlehrerinnen und -lehrern, allen Mitgliedern der Fachgruppe Deutsch und
weiteren zahlreichen Freiwilligen aus der Schüler- und Lehrerschaft. Dekorierte
und illuminierte Klassenräume, passend zu den literarischen Themen, unter-
streichen die wunderbare Wirkung des Gelesenen. Teilweise kamen auch proji-
zierte Bilder, Geräusche, kurze Einblendungen aus der Literatur-CD und Musik-
instrumente zum Einsatz. In insgesamt zwei Leseblöcken mit Wechselmöglichkeit
konnten die Kinder wählen zwischen dem Mitratespiel „Wer findet den Täter?“,
„Black Storys“, „Schauergeschichten vom Schwarzen Schiff“, „Die Schatzinsel“,
„Die Nacht der Hexe“, „Wenn der Geisterhund heult“ bis hin zu „The WeeFree
Men“ und weitere spannende Literatur.
Von mitgebrachten Isomatten, Sitzsäcken, überdimensionalen Kissen aus genos-
sen die Schülerinnen und Schüler diesmal kein Fernseh- oder Internetpro-
gramm, sie ließen sich vom gesprochenen Wort in den Bann ziehen. Mitge-
brachte Süßigkeiten und Getränke rundeten den Wohlfühlfaktor ab. Die
Lesenacht ist auch eine gute Gelegenheit, seine Freunde aus der Grundschulzeit
wiederzusehen, die die jeweils andere Schulform besuchen.
Die Veranstaltung endete um 22:00 Uhr und war ein voller Erfolg. Die nächste
Lesenacht findet für unsere jungen Lesefreunde im kommenden Schuljahr
2017/2018 voraussichtlich im Januar dann wieder im Frankengymnasium statt.

(U. Warszawski)
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Kinder der KGS Sinzenich erfolgreich bei
der diesjährigen Mathematikolympiade 

Wie jedes Jahr nahmen die Kinder der 4. Klassen
am landesweiten Mathematikwettbewerb teil.
Acht Kinder schafften es in die 2. Runde, die
Anfang Februar in Lückerath stattfand. Nach
einigen Wochen  kam die Supernachricht:  Zwei
der Kinder, Sandra und Sophia aus der Klasse
4b, haben es in  die letzte Runde, die Landes-
runde, geschafft!  Diese fand am 1.April in Bad
Honnef statt. Nun heißt es wieder warten ob
sogar noch eine Einladung nach Dortmund zur
Siegerehrung erfolgt. Wir drücken den beiden
die Daumen!

Studierende des Berufskollegs St.-Nikolaus-Stift nehmen 
am Chlodwiglauf teil

Läufer und Walker jeden Alters nutzen den Frühlingstag
Traditionell um Ostern verwandelt sich Zülpichs Innenstadt in die Stadt der
großen Läufe. Die Resonanz war auch beim 13. Chlodwiglauf wieder beachtlich.
„Der Gedanke der Gesundheitsförderung durch Ausdauerbelastung steht im
Vordergrund dieses sportlichen Ereignisses," motivierte Schulleiter Norbert
Paffenholz seine Studierenden und Mitläufer. 
Alle Klassen des Berufskollegs unter der Leitung ihrer Sportlehrer und oft in
Begleitung ihrer Klassenlehrer hatten auf diesen Termin hin trainiert. So mach-
ten sich weit über 120 Schülerinnen und Schüler auf die 5.600 Meter lange Stre-
cke des Jedermannlaufes, andere Läufer des sonnigen Sonntags wählten die
längere Strecken von 10 km.
Die Studierenden freuten sich nicht nur über die „Event-T-Shirts“ sondern
besonders über die verliehenen Urkunden, mit denen sie dokumentieren können
„dabei gewesen zu sein“.

Das „Team“ des St.-Nikolaus-Stifts vor dem Kölntor (Bildrechte: St.-Nikolaus-
Stift, honorarfrei).
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Kindergärten

SERIÖSE DESIGNERIN 
kauft Pelzmäntel und Pelzjacken

Tel.: 0 22 05 / 9 47 84 73
oder 0177 / 722 16 58

Der Frühling hält Einzug.....
in den Städt. Kindergarten Ülpenich!

Unser Elternbeirat plante für uns das Projekt „Flurrenovierung“.
Am 3. Februarwochenende ging es dann turbulent zu. Mittags bauten einige
Eltern die Garderoben ab, Pinnwände und Bilder wurden im Turnraum gestapelt.
Dann wurde der komplette Flur säuberlich abgeklebt. Nach mehreren Stunden
war alles geschafft. Samstags wurde dann von dem Kindergartenvater, Sascha
Rundholz, der Flur neu gestrichen.
Der Montagmorgen war dann für alle die Überraschung. Der Flur erstrahlt in rot,
gelb und grün. Die neue Freundlichkeit des Flures gefällt uns allen sehr gut. Die
Firma Hellwig, aus Kommern stiftete die Abdeckplanen, Fließ und rollenweise
Abklebeband. Hamacher & Wexel kamen uns preislich bei der tollen Farbe entge-
gen.
Wir bedanken uns bei Allen für die tolle Unterstützung und Hilfe bei diesem
Projekt.

Die Kinder, Eltern und das Kindergarten Team.

Neues aus dem Kindergarten 
Zauberkiste Bessenich:

Besuch bei der freiwilligen Feuerwehr Bessenich
Nachdem die Kinder des Kindergartens Zauberkiste mit Bilderbuchbetrachtun-
gen, Gesprächsrunden und Bastelarbeiten mit dem Thema Feuerwehr vertraut
gemacht wurden, war es am Montag, den 03.04.2017 endlich soweit. Wir
besuchten die freiwillige Feuerwehr des Ortes. Begrüßt wurden alle von Herrn
Kill sowie zwei Feuerwehrmänner/frauen. Spannend erklärte Herr Kill,
wie die Ausrüstung des Feuerwehrmanns angelegt wird, und ein Feuerwehrmann
zog für uns die Uniform an. Erstaunt hörten wir, wie die Stimme eines Feuer-
wehrmannes unter der Atemschutzmaske klingt. Besonders merkwürdig sah der
Chemieschutzanzug aus, der kopfüber aufgehängt war.
Die beiden Feuerwehrwagen durften die Kinder auch von innen besichtigen, sich
hineinsetzen und das Martinshorn und das Blaulicht starten. Dies war das High-
light für die meisten Kinder. Viel Spaß hatten wir beim Löschen mit einer Kübel-
spritze, mit der die Kinder paarweise einen Baum "löschen" durften. 
Zum Abschluß schenkte Herr Kill jedem Kind einen feuerwehrroten Stoffbeutel
mit Infomaterial und einer Nascherei.
Wir bedanken uns nochmals bei der freiwilligen Feuerwehr Bessenich für die
interessante Führung und die wichtige Arbeit, die sie für uns alle leisten.
Auf einen nächsten Besuch freuen sich die Kindergartenkinder und das Personal
des Kindergarten Zauberkiste Bessenich 

Das schöne Wetter kann kommen!
Am 28.03.2017 übergab der Förderverein des Kindergartens St. Stephanus in
Bürvenich vier nagelneue Festzeltgarnituren an die Kinder und Erzieherinnen.
Die Sitzbänke sind extra gestützt, haben eine angenehme Rückenlehne und bieten
Platz für insgesamt 24 Kinder. Für die Erzieherinnen ist es jetzt einfacher und
schneller bei schönem Wetter eine große Sitzmöglichkeit aufzubauen, an der die
Kinder spielen, basteln und Essen können.
Zudem kann man nun bei festlichen Anlässen auf eine neue hohe Anzahl von Sitz-
plätzen zurückgreifen. Alle haben sich sehr gefreut und wir hoffen, dass die Fest-
zeltgarnituren bei viel Sonnenschein auch häufig genutzt werden können.
Wir wünschen viel Spaß und gutes Wetter!

„Osterhäschen komm’ ganz schnell, wie lang muss ich noch
warten…?“

Diese Frage kreiste vielen Kindern des katholischen Kindergartens St. Stephanus
in den Köpfen umher. Die Kinder konnten es kaum abwarten und starteten
bereits Ende März mit dem Basteln ihrer Osternester. Passend zu dem Nestchen
Motiv spiegelte sich auch ein Osterlamm auf ihrem Kindergartenfenster wieder.
An Gründonnerstag wurde dann in Anlehnung an das letzte Abendmahl ein Oster-
frühstück mit den Kindern hergerichtet. Dank fleißigen Müttern gab es neben
frisch belegten Brötchen und Rührei, schmackhafte Osterlämmer und von den
Kindern selbstgebackene Hasenplätzchen.
Natürlich ging das Eigentliche während den Ostervorbereitungen nicht verloren,
nämlich der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Gemeinsam mit den Kindern
besuchten die Erzieher die Kirche und besprachen mit ihnen den Kreuzweg.
Dieses Jahr lies sich der Osterhase sogar persönlich blicken und verweilte bis zur
Eiersuche auf dem Außengelände des Kindergartens und befüllte die Nestchen
mit vielen kleinen Leckereien.
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Einladung zum Maifest im 

Kindergarten Kleine Freunde Hoven 

unter dem Motto „Party auf dem Bauernhof“ 

 
Am Samstag, den 20.05.2017 von 11.00 – 15.00 Uhr 

• Bauernhofaufführung der Kinder 
• Spiele zum Thema Bauernhof 

 
• Uwe Reetz mit dem Traktorlied u.v.m.�

 
• Ausstellung zum Thema „Woher kommt unser 

Essen?“ 
• Aktionsstand vom Verein Sonne e.V. zum Thema 

Apfelsaftgewinnung 
• Cafeteria und Getränkebar 

Kiga Schwerfen
Aus Alt mach Neu: Die Schwerfener Vorschulkinder zu Gast beim

Umweltdienst  „Schönmackers“
Umweltschutz spielt heutzutage in jedem Umfeld eine ganz wichtige Rolle. Ob
Zuhause, in Kindergarten/ Schule oder am Arbeitsplatz: Wer Papier, Kunststoff,
Glas und Co. bewusst trennt trägt einen wesentlichen Teil zum Schutz unserer
Umwelt bei! Um den Verarbeitungsprozess dieser Wertstoffe besser verstehen zu
können haben die Vorschulkinder aus Schwerfen einen Vormittag bei dem
Umweltdienst „Schönmackers“ in Kerpen verbracht. Hier konnten die Kinder
nicht nur Berge von Papier und Kunststoff bestaunen, sondern auch die umfang-
reiche Sortieranlage ansehen. Ein besonderes Highlight war die Fahrt mit einem
Radlader, der  für den Transport der gepressten Müllpakete zuständig ist. Dank
der gezielten Trennung von Metall, Holz, Elektromüll  und Co. können etwa 80%
der Rohstoffe wiederverwehrtet werden – der restliche Müllanteil wird zu einer
Verbrennungsanlage befördert. Der Umweltdienst „Schönmackers“ verfügt
zudem über eine eigene LKW-Werkstatt, in der kleine und auch große Reparatu-
ren und Kontrollen an den zahlreichen Fahrzeugen vorgenommen werden. Nur
so kann sichergestellt sein, dass stets ausreichend Fahrzeuge einsatzbereit sind
um unseren Hausmüll Tag für Tag verlässlich abzuholen.
Der Tag bei „Schönmackers“ hat den Kindern einmal mehr gezeigt, wie wichtig
eine korrekte und bewusste Mülltrennung ist. Denn Umweltschutz kann ganz
einfach sein – und Jeder kann seinen Anteil dazu beitragen!

 
 
 
 
 

Waveboard Kurs für Kids von 7 – 12 Jahren 
 

für Anfänger & leicht Fortgeschrittene 
 

Mit Spiel und Spaß gemeinsam sicher Waveboard fahren! 
 

 
 
 
 

 
Waveboarding ist ein Funsport, der seine Wurzeln in den USA hat. Übersetzt bedeu-
tet es „Auf der Straße Surfen“. Damit Surfen auf der Straße möglich ist, benötigt man 
ein entsprechendes Sportgerät – ein Waveboard. Das Surfen oder Wellenreiten be-
schreibt den Street Surfing-Sport schon ziemlich genau. Mit einem Waveboard fährt, 
oder besser gleitet man wellenartig über den Asphalt. Street Surfing findet immer 
mehr Anhänger und Fans.  
Inhalte des Kurses sind das kennenlernen des Sportgeräts, Vermittlung der Grundla-
gen in Theorie und Praxis sowie die Vertiefung durch Tipps und Tricks. 
 
HINWEIS:  
Eigenes Waveboard und eine Schutzausrüstung bestehend aus Knie-, Ellenbo-
gen- und Handgelenkschutz sowie Helm sind mitzubringen. 
Bei Bedarf kann gegen eine Gebühr von 10 � ein Board für die Dauer des Kur-
ses geliehen werden. 
 
 
Termin: 
Donnerstag, 11.05.2017 
15.30 – 17.00 Uhr 
 
Ort: 
Schulhof der Chlodwig-Schule 

 
Kursleitung: 
Dipl. Sportlehrer Markus Strauch 
(KreisSportBund Euskirchen) 
 
Kosten: 
5,- � pro Kind  

Kettenweg 29, Zülpich 
 
Anmeldung & Info: 
02252/8350088 oder 
02252/7844 
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2000 Jahre Badekultur
Führung durch die Dauerausstellung

In den Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur
Andreas-Broicher-Platz 1, 53909 Zülpich

Am Sonntag, 07.05.2017 um 15 Uhr
Bäder, Sauna, Wellness und Erholung sind nicht erst seit moderner Zeit ein
beliebter Ausgleich zum stressigen Alltag. Schon die Römer wussten ein beleben-
des Bad zu schätzen. 
So bauten sie ihre Thermen mit großer Raffinesse zu wahren Badepalästen aus,
deren Vielfalt an Baderäumen und technische Ausstattung noch heute begeistern.
Vieles der antiken Badetradition scheint in den kommenden Zeiten vergessen,
doch beim weiteren Rundgang durch das Museum erhalten Sie einen spannen-
den Einblick in die Welt mittelalterlicher Badestuben, barocker Badezimmer und
nicht zuletzt in die Anfänge öffentlicher Badeanstalten.
Die Teilnehmer zahlen nur den Eintritt an der Kasse.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 02252 83806-0.
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Notdienst
N O T R U F N U M M E R N !

Der ambulante ärztliche Notfalldienst ist unter 116117 (kostenlose
Rufnummer) zu erreichen. In akuten, lebensbedrohlichen Notfällen –
Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr erreichen Sie Hilfe unter der Telefon-Nr.:
112 oder 02251/5036.
Der Notdienst der Zahnärzte kann unter 01805-986700 abgefragt werden.

Die nächstgelegene notdienstbereite Apotheke erfragen Sie unter 
Telefon-Nr. 0800-0022833 (kostenlos) oder vom Handy: 2 2833 (69 ct./min).

Weitere Infos zum Notdienst erhalten Sie unter www.aponet.de

Notdienstplan der Apotheken

Samstag, 6. Mai 2017
Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642
Neue-Apotheke, Monschauer Str. 94, 52355 Düren (Roelsdorf), 02421/61190

Sonntag, 7. Mai 2017
Bollwerk-Apotheke, Kälkstr. 22-24, 53879 Euskirchen, 02251/51285
Apotheke am Kreiskrankenhaus, Stiftsweg 17, 53894 Mechernich, 02443/904904

Montag, 8. Mai 2017
Glück-Auf-Apotheke, Rathergasse 6, 53894 Mechernich, 02443/48080
Rathaus-Apotheke, Markt 11, 50374 Erftstadt (Lechenich), 02235/5595

Dienstag, 9. Mai 2017
Annaturm-Apotheke, Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/4311
Linden-Apotheke, Zum Markt 1, 53894 Mechernich, 02443/4220

Mittwoch, 10. Mai 2017
Burg-Apotheke im REWE Markt, Kölner Str. 133, 53894 Mechernich, 02443/911919
Apotheke am Bahnhof, Veybachstraße 18, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/2019

Donnerstag, 11. Mai 2017
DocMorris Apotheke, Neustraße 34, 53879 Euskirchen, 02251/52042
Park-Apotheke, Brüggener Str. 61, 50374 Erftstadt (Gymnich), 02235/71261

Freitag, 12. Mai 2017
Adler-Apotheke, Münsterstr. 7, 53909 Zülpich, 02252/2348
Adler-Apotheke OHG, Pützgasse 4, 53881 Euskirchen (Flamersheim), 02255 1209

Samstag, 13. Mai 2017
Land-Apotheke, Luxemburger Str. 27, 50374 Erftstadt (Erp), 02235/956331
Kolping-Apotheke, Kolpingstr. 3, 53894 Mechernich, 02443/2454

Sonntag, 14. Mai 2017
Post-Apotheke, Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660
Kilian-Apotheke, Bonner Str. 17, 50374 Erftstadt (Lechenich), 02235/76920

Montag, 15. Mai 2017
Martin-Apotheke, Berliner Str. 46, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/3530
Burg-Apotheke, Talstr. 1A, 50374 Erftstadt (Friesheim), 02235/71412
Dienstag, 16. Mai 2017
Citrus-Apotheke, Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/79140
Neffeltal-Apotheke, Marktplatz 7, 52388 Nörvenich, 02426/4067

Mittwoch, 17. Mai 2017
Adler-Apotheke, Gereonstr. 135, 52391 Vettweiß, 02424/7130
Römer-Apotheke, Bahnhofstr. 40, 53902 Bad Münstereifel (Arloff), 02253/3252

Donnerstag, 18. Mai 2017
Apotheke am Münstertor, Münsterstr. 33, 53909 Zülpich, 02252-8384590
Kreuz-Apotheke, Hauptstr. 7, 52372 Kreuzau, 02422/94000

Freitag, 19. Mai 2017
Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642
Südstadt-Apotheke, Gottfried-Disse-Straße 48,53879 Euskirchen, 02251/1293880

Samstag, 20. Mai 2017
Burg-Apotheke im REWE Markt, Kölner Str. 133, 53894 Mechernich (Kommern), 02443/911919
DocMorris Apotheke, Neustraße 34, 53879 Euskirchen, 02251/52042

Sonntag, 21. Mai 2017
Annaturm-Apotheke, Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/4311
Glück-Auf-Apotheke, Rathergasse 6, 53894 Mechernich, 02443/48080

Montag, 22. Mai 2017
Adler-Apotheke, Bahnstr. 31, 53894 Mechernich, 02443/901009
Römer-Apotheke, Markt 10, 50374 Erftstadt (Lechenich), 02235/72872

Dienstag, 23. Mai 2017
Post-Apotheke, Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660
Apotheke am Rathaus, Bergstrasse 2, 53894 Mechernich, 02443-2485

Mittwoch, 24. Mai 2017
Burg-Apotheke, Talstr. 1A, 50374 Erftstadt (Friesheim), 02235/71412
Markus-Apotheke, Zülpicher Str. 118, 52349 Düren, 02421/505231

Donnerstag, 25. Mai 2017
Martin-Apotheke, Kölnstr. 55, 53909 Zülpich, 02252/6662
Mühlen-Apotheke, Raiffeisenplatz 10, 53881 Euskirchen (Stotzheim), 02251/63443

Freitag, 26. Mai 2017
Bollwerk-Apotheke, Kälkstr. 22-24, 53879 Euskirchen, 02251/51285
Apotheke am Kreiskrankenhaus, Stiftsweg 17, 53894 Mechernich, 02443/904904

Samstag, 27. Mai 2017
Linden-Apotheke, Zum Markt 1, 53894 Mechernich, 02443/4220
Rotbach-Apotheke, Bonner Str. 54-56, 50374 Erftstadt (Lechenich), 02235/76355

Sonntag, 28. Mai 2017
Adler-Apotheke, Münsterstr. 7, 53909 Zülpich, 02252/2348
Burg-Apotheke, Zülpicher Str. 30, 52385 Nideggen, 02427/902244

Montag, 29. Mai 2017
Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642
Adler-Apotheke, Gereonstr. 135, 52391 Vettweiß, 02424/7130

Dienstag, 30. Mai 2017
Apotheke am Münstertor, Münsterstr. 33, 53909 Zülpich, 02252-8384590
Apotheke am Winkelpfad, Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/2696

Mittwoch, 31. Mai 2017
Adler-Apotheke, Bahnstr. 31, 53894 Mechernich, 02443/901009
Rurtal-Apotheke, Hengebachstr. 37, 52396 Heimbach, 02446/453

Donnerstag, 1. Juni 2017
Kolping-Apotheke, Kolpingstr. 3, 53894 Mechernich, 02443/2454
Engel-Apotheke, Kölner Str. 51, 53919 Weilerswist, 02254/6504

Freitag, 2. Juni 2017
Martin-Apotheke, Berliner Str. 46, 53879 Euskirchen, 02251/3530
Apotheke im Erftstadt-Center, Am Holzdamm 5, 50374 Erftstadt, 02235/42109

Samstag, 3. Juni 2017
Apotheke am Bahnhof, Veybachstraße 18, 53879 Euskirchen, 02251/2019
Apotheke am Kreiskrankenhaus, Stiftsweg 17, 53894 Mechernich, 02443/904904

Sonntag, 4. Juni 2017
Martin-Apotheke, Kölnstr. 55, 53909 Zülpich, 02252/6662
Adler-Apotheke OHG, Pützgasse 4, 53881 Euskirchen, 02255 1209

Montag, 5. Juni 2017
Annaturm-Apotheke, Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen, 02251/4311
Kilian-Apotheke, Bonner Str. 17, 50374 Erftstadt, 02235/76920

Dienstag, 6. Juni 2017
Adler-Apotheke, Münsterstr. 7, 53909 Zülpich, 02252/2348
Lambertus-Apotheke, Kuchenheimer Str. 117, 53881 Euskirchen, 02251/3286

Mittwoch, 7. Juni 2017
Südstadt-Apotheke, Gottfried-Disse-Straße 48,53879 Euskirchen, 02251/1293880
Neffeltal-Apotheke, Marktplatz 7, 52388 Nörvenich, 02426/4067

Donnerstag, 8. Juni 2017
Burg-Apotheke, Zülpicher Str. 30, 52385 Nideggen, 02427/902244
Glück-Auf-Apotheke, Rathergasse 6, 53894 Mechernich, 02443/48080

Freitag, 9. Juni 2017
Adler-Apotheke, Gereonstr. 135, 52391 Vettweiß, 02424/7130
Apotheke am Rathaus, Bergstrasse 2, 53894 Mechernich, 02443-2485

Kurzfristige Änderungen des Notdienstes sind möglich! Erfragen Sie den aktuellen
Apotheken notdienst: Tel.-Nr. 0800 - 00 22833 (kostenlos) oder vom Handy: 22 8 33. 
Den aktuellen Notdienstplanfinden Sie auch unter: www.Martin-Apo.com. Arztrufzentrale
für den ärztlichen Notdienst/Bereitschaftsdienst: 116-117. 
In akuten, lebens bedrohlichen Fällen = Rettungswagen. Notarzt, Feuerwehr erreichen Sie
Hilfe unter der Tel.-Nr. 112 oder 02251 - 5036. 
Notdienst der Zahnärzte: Tel.-Nr. 01805 - 98 67 00 
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Kirchliche Nachrichten

Ev. Christus-Kirchengemeinde Zülpich 

Die weiteren Gottesdienste an den Werktagen und in den Pfarreien mit einem vierwöchigen 

Samstag-, Sonntagrhythmus entnehmen Sie bitte den aktuellen Pfarrmitteilungen, die in allen 

Pfarrkirchen ausliegen oder unserer homepage www.pfarrverband-zuelpich.de   
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Termine 2017 der Gemeinde Gottes 
Herrlichkeit in Zülpich

Verein/Institution: Gemeinde Gottes Herrlichkeit

Ort: Zülpich, Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche

Bezeichnung: Gottesdienst (jeden Sonntag)

Beginn: 11:00 Uhr

Ende: 13:00 Uhr

Ort: Zülpich, Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche

2. Obergeschoss

Bezeichnung: Gebetsabend (jeden Freitag)

Beginn: 19:30 Uhr

Ende: 23:00 Uhr

Ansprechpartner: Dieter Kiefer, Feldgartenstraße 1; 53881 EU; 02251-770492

Ausstellung der neuen Editionen der Griffelkunst-Vereinigung 
361./362. Bilderwahl, Frühjahr 2017

Die Griffelkunst-Vereinigung lädt auch in diesem Frühjahr alle Mitglieder und Kunst-Interessierte 
zu den deutschlandweiten Ausstellungen der neuen Editionen ein.

Am 10. Juni und 11. Juni kann die Ausstellung in der galerie picaflor c/o Wattlers Wein Welt 
Bergheimer Str. 1 in 53909 Zülpich besichtigt werden: 

Samstag, 10. Juni, von 10 – 14 Uhr, Sonntag, 11. Juni, von 11 – 14 Uhr. 
Die Spannbreite der in der Frühjahrswahl der griffelkunst präsentierten Editionen reicht diesmal von den klassischen Techniken wie Radierung, Holzschnitt und Lithographie bis hin
zu 3D-Drucken, Scans und einem kinetischen Objekt.
Zur Radierung haben in dieser Bilderwahl der rumänische Künstler Nedko Solakov und die in den Pyrenäen lebende Künstlerin Katya Bonnenfant, die unter dem Pseudonym „The
old boys’ club“ arbeitet, gefunden. Während „The old boys’ club“ in mehrfarbigen Motiven erzählerische Bildwelten ohne Worte schafft, spielt bei Nedko Solakov auch die Sprache
eine große Rolle. Handschriftlich notiert er längere Texte zu seinen Miniaturzeichnungen, die im Zusammenspiel poetische Geschichten erzählen. Die Sprache spielt auch bei Stefan
Marx eine zentrale Rolle. Immer wieder setzt er Zitate und Liedzeilen in der für ihn charakteristischen Schrift als Bild um. Für die griffelkunst hat der Künstler sich erstmals mit der
Lithographie beschäftigt und zu überraschenden Ergebnissen gefunden. Ulla von Brandenburg hat eine Edition aus sieben Motiven im Holzdruck entwickelt, denen ihre Affinität zum
Theater anzusehen ist. Alexandra Ranner beschäftigt sich in Installationen und Videos mit dem Thema Raum. Ihre Edition aus vier Inkjet-Prints zeigt Raumstudien, die einen Einblick
in ihre Arbeitsweise geben. Als Vertreter der zeitgenössischen Photographie ist Edgar Leciejewski in der Auswahl vertreten. Für seine Serie „Schwarzenberg“ hat er durch Scans der
Flügel den Flug einer weißen Taube simuliert. In der Projekt-Reihe sind erstmals Objekte im 3D-Druck ediert worden. Die Künstlerin Sonja Vordermaier spielt in den drei Objekten
mit Licht und Schatten und schafft ungewöhnliche Skulpturen aus Alltagsgegenständen. 
Bei den Einzelblättern bekommt man durch Julia Schmid einen Einblick in die karge Pflanzenwelt in den Büros der griffelkunst, die sie für die Arbeit besucht und auf ihre beson-
dere Weise porträtiert hat. Frank Wiebe ist mit zwei großformatigen Radierungen aus seiner aktuellen Serie „Shifted Mountains“ zu sehen. Eine Besonderheit stellt das kinetische
Objekt der Künstlerin Kathrin Haaßengier dar, das auf Knopfdruck zwei fühlerartige „Wedel“ tanzen lässt.

Informationen unter: Tel.: 02252-4073, Heinz Wattler oder direkt an info@cwc.de 
Für nähere Informationen und Bildmaterial setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung: 
Griffelkunst-Vereinigung Hamburg e. V.
Seilerstr. 42, 20359 Hamburg, Tel. 040-300931-15
info@griffelkunst.de / www.griffelkunst.de

Zuelpich_05_17.qxp:Zülpich_21-09  03.05.17  13:03  Seite 28



Amtsblatt für die Stadt

ZÜLPICH 29

Vereinsmitteilungen

Poetik Lesung im Siechhaus
Am Freitag, den 19. Mai 2017 wird es poetisch auf der Kleinkunst-

bühne im Siechhaus. 
Der Slam Poet und Jungautor Julius Esser beweist in seinem aktuellem Solopro-
gramm "Studium UniVERSale", dass neue Literatur mehr sein kann, als ein schlich-
tes Gedicht im strengen Versmaß. Bevor man das Erlebte vergisst, schreibt man es
besser auf - Danach kann man davon erzählen! Getreu diesem Motto bringt der aus
Zülpich stammende Dichter sein Poesie-Sammelwerk "Studium UniVERSale" nun
auch auf die Bühne. Am 19. Mai gastiert er auf seiner "Heimbühne" im Kaffee Siech-
haus und das Publikum darf gespannt sein auf ein Wort-Feuerwerk aus humoristi-
schen Kurzgeschichten, Gedichten über Prosa-Poser, kuriosen Kuriositäten, Helden-
Lyrik vs. Liebes-Epik, Drama, Komödie und, und, und...

Mit dabei: 40miles - Das Aachener Singer/Songwriter-Duo um Wenzel Neuhöfer
und Tim Gollar!
Die Karten zu der Veranstaltung sind im "Laden am Siechhaus" erhältlich!

Vatertag ist Spargeltag
Am 25.05.2017 (Christi Himmelfahrt) veranstaltet die Prinzengarde Zülpich
1910 e.V, ihr 15. Spargelfest. Ab 11 Uhr werden im Rathausinnenhof Spargelspe-
zialitäten aus der Region frisch aufgetischt. Speisen Sie in gemütlicher Atmo-
sphäre unter freiem Himmel oder in einem der aufgestellten Zelte. Für Getränke
ist ebenfalls gesorgt. Nach dem Spargelgenuss können Sie bei Kaffee und Kuchen
und der musikalischen Unterhaltung unseres Fanfarencorps noch etwas im Rath-
ausinnenhof verweilen.
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Kirmes in Langendorf 
Die Dorfgemeinschaft Langendorf lädt zur traditionell gestalteten Dorfkirmes
vom 27.05. bis 29.05.2017 ein.
27.05.2017 Kirmesball im Festzelt mit „Soulfood“
28.05.2017 Gemeinsamer Kirchgang mit anschließendem Frühshoppen

Ab 14:30 Kinderfest und Cafeteria im Festzelt
29.05.2017 Königsball im Festzelt mit „Happy Heart“

Wir  freuen uns auf  Ihren Besuch.

Dorffest in Niederelvenich
Nach dem Erfolg vor zwei Jahren lädt die IG „Niederelvenich Aktiv“ am Sonntag,
dem 11.Juni 2017 zum zweiten Dorffest ein.  Auf der Wiese neben der Dorfhalle
(Wichtericher Straße) herrscht von 12.00 bis 20:00 Uhr ein reges Treiben. Ein
bunter Markt mit etwa 40 unterschiedlichen Ständen (Trödel, selbsthergestellte
Produkte unterschiedlicher Arten usw.) schafft den Rahmen für ein buntes
Markttreiben. Natürlich wird eine Kuchentheke mit fair gehandeltem Kaffee
ebenso wenig fehlen wie ein Grillstand und selbstgemachte Salate für den etwas
deftigeren Appetit. Auch durstige Kehlen werden nicht zu kurz kommen. Darbie-
tungen verschiedener Gruppen – darunter auch der Kindergarten- sorgen für
Abwechslung, Vorführungen unterschiedlicher  Art sind geplant. Hier halten die
Veranstalter einige Überraschungen bereit. Im Mittelpunkt des Nachmittags
stehen spaßige Spielrunden für Kinder und Erwachsene. Den  Höhepunkt zum
Abschluss bildet ein Bühnenauftritt der Musikgruppe „Two us“. Hier ist Mitsin-
gen ebenso erlaubt wie Zuhören und Genießen. Bei hoffentlich schönem Wetter
freuen sich die Akteure ebenso wie die IG „Niederelvenich Aktiv“ auf recht viele
gutgelaunte Besucher. 

Zülpicher Tafel e.V. 
Die Zülpicher Tafel e.V. lädt ein zur Mitgliederversammlung am

Dienstag, dem 16. Mai 2017 um 19:00 Uhr in die Räume der Tafel in
der Industriestraße 27 (rote Halle hinter Reifen Schüller).

Neben dem Jahresbericht 2016 und dem Bericht über die wirtschaftliche Situa-
tion stehen die Neuwahlen des Vorstands auf der Tagesordnung.
Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. Sie können sich dabei über die

Arbeit der Tafel informieren. Vielleicht bekommen Sie dann Lust mitzuarbeiten.
Die Zülpicher Tafel freut sich immer  über neue ehrenamtliche Mitarbeiter.

FairZülpich spendet 3.000 Euro 
an Netz Bangladesch

„Es war wieder ein erfolgreiches Jahr mit schönen
und interessanten Veranstaltungen“, zog Klaus
Juschka, erster Vorsitzender von FairZülpich, kürzlich
bei der Mitgliederversammlung das Resümee für das
vergangenen Jahr. Unter anderem hielt Bern Göken
einen Vortrag über die Arbeit vom Verein Cap Anamur,
der Verein versorgte Besucher bei den Leuchtenden
Gärten mit wärmendem Punsch und zur Fairen Woche
wurde die Martinskirche in ein gemütliches Kaffeehaus verwandelt. Der Vorstand
wurde in seiner Arbeit bestätigt und wieder gewählt. Willibald Grohs und Alfred
Bischof schieden aus dem Vorstand aus persönlichen Gründen aus. Gewählt
wurden: Klaus Juschka (erster Vorsitzender), Peter Eppelt und Petra Grebe als
stellvertretende Vorsitzende, Erhard Müller (Schatzmeister), Bärbel Pohla
(Schriftführerin) und als Beisitzer: Bettina Berg-Linde, Birgit Leyendecker, Fried-
helm Marx, Barbara Riediger und Said Warrach.
Einen interessanten Vortrag gab es zu Beginn der Versammlung. Bernhard Höper
vom Verein Netz Bangladesch war gekommen, um über das Projekt „Ein Leben
lang genug Reis“ zu berichten. Seit mehr als zehn Jahren unterstützt FairZülpich
den Wetzlarer Verein, der sich in Bangladesch für die Ärmsten der Armen in dem
Land einsetzt. “Ihre Unterstützung ist bei Netz hoch geschätzt“, versicherte Höper
den Mitgliedern. Bei Netz gehe es um eine nachhaltige Ursachenbekämpfung,
erklärte er. Daher bekommen die Menschen auch nicht einfach eine Kuh oder
eine Ladenausstattung, um sich ein kleines Gewerbe aufzubauen. Der Verein leis-
tet mit seinen Partnerorganisationen in Bangladesch mehr. Es werden in den
armen Regionen Gruppen aufgebaut, die am Ende selbständig über ihre Angele-
genheiten entscheiden sollen. Sie lernen, Pläne aufzustellen und zu wirtschaften
und sie lernen, dass sie gemeinsam viel mehr politischen Druck aufbauen
können. „Diese Prozesse benötigen Zeit“. Das Programm ist erfolgreich. 2015
konnte Netz 51.000 Haushalte mit dem Programm unterstützen. Freuen konnte
sich Höper über eine Spende in Höhe von 3.000 Euro, die Klaus Juschka symbo-
lisch überreichte und mit denen das Projekt „Ein Leben lang genug Reis“ unter-
stützt wird.

Der Vorstand um den Ersten Vorsitzenden Klaus Juschka (re) wurde von den
Mitgliedern wieder gewählt. Foto: FairZülpich

Vorsitzender Klaus Juschka (re) und Schatzmeister Erhard Müller überrei-
chen die Spende an Bernhard Höper von Netz e.V. Foto: FairZülpich.
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25. Jahre Frauengemeinschaft Bessenich
Aus Anlass ihres 25-jährigen Jubiläums hatte die Frauengemeinschaft Bessenich
Gäste und Mitglieder in den Dorfgemeinschaftsraum eingeladen.
30 Frauen, die seit 25 Jahren der FGB angehören, wurden vom Vorstandsteam
mit Pralinen und Rosen geehrt. Die vier Gründerinnen der FGB, Irmgard Damm,
Anneliese Geppert, Irmgard Schumacher und Marlene Virnich, bekamen zusätz-
lich noch einen Gutschein vom Siechhaus Cafe.
Rita Gerdemann und Peter Eppelt stellten ihre Arbeit bei Donum Vite und der
Tafel Zülpich vor und bekamen je eine Spende über 250 € für ihre Organisatio-
nen. Der Ortsvorsteherin Christine Bär wurde von der FGB noch einmal versi-
chert, dass nach der Kanalsanierung für die Ortsverschönerung 500 € bereitlie-
gen. Bei Sekt, Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen ging ein gemütlicher
Nachmittag zu Ende.

Wilde Jagd auf 1000 Ostereier
Ostereier waren zwar nicht die direkte Zielscheibe der Gäste – dennoch ging es
beim beliebten Ostereierschießen der St. Sebastianus Schützenbruderschaft
Bessenich um die Zielgenauigkeit der Gäste. Denn wer so viele Ringe wie möglich
auf der Schützenscheibe treffen konnte, durfte viele Ostereier mit nach Hause
nehmen.
Nicht nur die Erwachsenen starteten eine wilde Jagd auf die 1.000 Eier, die es zu
gewinnen galt. Auch die Kinder durften ihr Glück versuchen und bei bestem
Wetter Schokohasen und bunt bemalte Eier suchen, die der Osterhase verloren
hatte.
Für die Kinder gab es neben der Ostereiersuche noch einen extra hergerichteten
Basteltisch, an dem sie für ihre Eltern Gläser bunt bemalen durften.
Neben den Ortsansässigen fand das Fest auch beim befreundeten Schützenverein
aus Oberdress großen Anklang. 
Die Schützenfreunde kamen extra für das Osterschießen und den leckeren
Braten nach Bessenich. Natürlich gab es für alle Gäste auch ein reichlich gedeck-
tes Kuchenbuffet. Das „schwarze Sau Turnier“ durfte wie schon in den Vorjahren
ebenfalls nicht fehlen.
Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Bessenich möchte sich ganz herzlich
bei allen Gästen und Helfern für diesen rund um gelungenen Tag bedanken.

Sinzenicher Wallfahrtskapelle am 
Eulenberg erstrahlt in neuem Glanz

Idyllisch im Wald gelegen ist sie das Ziel vieler Wanderer und Wallfahrer, die hier
gerne für kurze Zeit Ruhe und Einkehr finden, die Kapelle auf dem Eulenberg in
Sinzenich.  
Zahlreiche Besucher entzünden hier Kerzen, um der Muttergottes, der diese
Kapelle geweiht ist, ihre Fürbitten vorzutragen oder für ihre Hilfe zu danken.
Doch der Rauch der Kerzen hinterließ in der Kapelle seine Spuren und setzte sich
in einem öligen Rußfilm an den Wänden und der Innenausstattung nieder, so
dass im Innenraum eine Renovierung erforderlich wurde.
Nach Beseitigung des Rußbelags Rußbelages und Anbringung eines sehenswer-
ten denkmalgerechten Innenanstrichs erstrahlt sie nun wieder in neuem Glanz.
„Den Rußfilm mussten  zunächst wir mit einem Spezialschwamm beseitigen,
bevor wir nach einer neuen Grundierung den Anstrich in Angriff nehmen konn-
ten“, so eine Mitarbeiterin   der Zülpicher Malerfirma Willi Klumpen. 
Der hartnäckige Ruß entsteht vor allem durch die zahlreichen Ölbrenner, die im
Kapellchen angezündet werden. Daher wäre es schön, wenn die Besucher künf-
tig darauf achten würden, Kerzen mitzubringen, die nicht rußen. 
Die südöstlich von Sinzenich gelegene Kapelle ist  der „Unbefleckten Empfängnis
der Jungfrau Maria“ gewidmet. Ein Vorgängerbau wird erstmals im Jahre 1330

erwähnt, als der damalige Pfarrer
von Sinzenich, Stiftskanoniker
Gyso von Varisbech die „Einkünfte
der Kirche der bei Sinzenich neu
erbauten Kapelle“ testamenta-
risch stiftete.
Der heutige Kapellenbau wurde
im Jahre 1863, fünf Jahre nach
den Marienerscheinungen von
Lourdes, von  Hubert Küpper
errichtet. Nachdem Blindenlehrer
Peter Hett, der  später auch das

Bild 1: Ein dicker Schmierfilm
aus Ruß und Öl verschandelte
das Innere der Kapelle

Die Kapelle wird von vielen Wanderern und Pilgern gerne besucht. Nach dem
Neuanstrich erstrahlt sie wieder in neuem Glanz.

Geld für das St.-Anna-
Haus in Sinzenich zur
Verfügung stellte, die
Kapelle von dessen
Erben erworben hatte,
vermachte er diese der
Kirchengemeinde.
Das historische Kleinod
liegt auch auf der Route
für den geplanten Natur-
historischen Rundweg,
dessen erste Etappe in
Kürze in Sinzenich eröff-
net wird.

Der „Neue“ 
kommt aus den Niederlanden

Jeff Krings heißt der neue Dirigent des Musikverein Sinzenich  1952 e.V.. Er löst
Christoph Fahle ab, der nach mehr als fünfzehnjähriger  Tätigkeit den Dirigent-
enstab im Januar 2017 aus gesundheitlichen Gründen weitergereicht hat. 
Der in Bleijerheide, einem Stadtteil von Kerkrade in den benachbarten Nieder-
landen beheimatete Krings stand bereits mehreren Vereinen als musikalischer
Leiter vor und spielt u.a. auch selber Bassposaune. Mit diesem Instrument war er
auch gemeinsam mit dem Niederländischen Armeeorchester unterwegs. Neben
seiner Dirigententätigkeit unterrichtet er  Posaune und Euphonium und zeichnet
auch  für verschiedene Blasmusik-Arrangements zuständig.
Bei den Sinzenicher Musikerinnen und Musikern hinterließ der neue Dirigent
jedenfalls bereits anlässlich eines  Probedirigats einen nachhaltigen Eindruck.
Erfahrungen in der Leitung eines Blasorchesters sammelte Krings in 14 Jahren
u.a. als Leiter des Musikvereins Montjoie aus Monschau. Vom Volksmusikerbund
Nordrhein-Westfälischen wurde ihm die bronzene Verdienstmedaille für seinen
musikalischen Einsatz verliehen.
„Ich bin froh, dass es geklappt hat“, hieß Jeff Krings seine zahlreich erschiene-
nen neuen Orchestermitglieder bei seiner ersten Probe willkommen. Er freue
sich merklich auf seine neuen Aufgaben, verriet er weiter. Knapp 30 Musikerin-
nen und Musiker fanden sich zur Premiere unter dem neuen musikalischen
Leiter im vereinseigenen Musikheim ein. Zunächst einmal möchte Krings sein
Orchester näher kennenlernen. Musikalisch möchte er das Repertoire erweitern,
um damit ein noch breiteres stilistisches Spektrum der Blasmusik pflegen zu
können.
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase will der neue Dirigent in die Probe-
phase für das Jubiläumskonzert einsteigen, mit dem der Sinzenicher Musikverein
am 25.11.2017 in der Schwerfener Schützenhalle in die Jubiläumsfestlichkeiten
für die Saison 2017/2018 starten will.
Sebastian Müller, Erster Vorsitzender des Musikvereins Sinzenich, ist froh, dass
der Verein einen so erfahrenen Musiker und Dirigenten gewinnen konnte. 
Müller bedankte sich auch bei Christoph Bulle, der während der Dirigentenva-
kanz uneigennützig eingesprungen war und die Musikstücke für die bevorste-
henden Auftritte einstudiert hat.

Umwelttag Sinzenich
Wenn Jung und Alt gemeinsam anpacken ist vieles möglich. Die Dorfgemein-
schaft-Sinzenich e. V. organisierte wie in den letzten Jahren in dieser Konstella-
tion, erneut einen Umwelttag für Sinzenich.

Dem Aufruf zur Suche nach Unrat an unseren Bächen folgten die Bewohner und
vor allem auch Kinder und Jugendliche in Gummistiefeln, mit Kettcars, Anhän-
gern und Harken trotz des unbeständigen Wetters. Es wurde Müll geborgen und
gesammelt, der den „offiziellen Weg in die Tonne“ nicht gefunden hatte. Nach der
gemeinsamen Aufräumaktion stärkten sich die Helfer am Feuerwehrhaus. Dort
wartete bereits der Grillmeister und versorgte alle mit Wurst und Getränken.
Nachdem der Wettergott dann doch ein Einsehen hatte und Sonne und Wind die
Spielgeräte wieder trocknete, zogen alle Helfer mit Pinsel und Farbe zum Spiel-
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platz. Auch Mitglieder der KG Üleberger
e.V. hatten sich eingefunden und boten
ihre Unterstützung an.
Mit einem gemütlichen Ausklang und
Gulaschsuppe durfte dann dieser ereig-
nisreiche Tag zu Ende gehen. Peter
Porschen von der Dorfgemeinschaft
legt auf dem Grill noch mal ordentlich
nach. 
Wir sprechen den Kameraden der
Feuerwehr für ihre Unterstützung in
vielen Belangen des Dorfes und der
Dorfgemeinschaft ein besonderes
Dankeschön aus. 

Heimspiele der Jugend- und Seniorenmannschaften 
des SV Rhen. Bessenich 1928 e. V.

Sonntag, 07.05.2017 15:05 Uhr Senioren 
SV Rhen. Bessenich – SC Germ. Lechenich II

Samstag, 13.05.2017 14:30 Uhr D-Jugend
SG Bess/Nem/Ülp – SG Vernich/Weilerswist

Montag, 15.05.2017 18:00 Uhr C-Jugend
SG Bess/Nem/Ülp – SG Keldenich/Kall/Schev

Sonntag, 21.05.2017 10:45 Uhr Frauen
SV Rhen. Bessenich – VfR Flamersheim
12:30 Uhr Senioren
SV Rhen. Bessenich II – SSV Weilerswist II
15:05 Uhr Senioren SV Rhen. Bessenich – VfB Blessem

Sonntag, 28.05.2017 11:00 Uhr Frauen SV Rhen. Bessenich  – DjK Dreiborn
Sonntag, 09.06.2017 15:00 Uhr Senioren SV Rhen. Bessenich – SV Sötenich
An den jeweiligen Sonntagen ist für das leibliche Wohl (Kaffee und selbstgeba-
ckener Kuchen sowie warme Küche) gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Handball Schulturnier erneut ein großer Erfolg
KGS Kommern diesmal Turniersieger

Die Handballabteilung des TuS Chlodwig Zülpich richtete
auch in diesem Jahr in der Sporthalle, Blayer Str. das Hand-

ball Grundschulen Turnier für den Kreis Euskirchen aus. Insgesamt nahmen 8
Schulen mit 13 Mannschaften an der Veranstaltung teil. Vor von Eltern, Großel-
tern und Kinder gut besetzter Tribüne kämpften die Schülerinnen und Schüler
der dritten und vierten Schuljahre um den Kreismeistertitel. Erstmals wurde die
Meisterschaft nach dem schweizerischen System in 4. Runden ausgespielt. 

Das Team 1 der KGS
Kommern konnte alle 4
Spiele für sich entscheiden
und wurde somit Turnier-
sieger. Den zweiten Platz
erreichte mit 3 Siegen und
dem besseren Torverhält-
nis die Mannschaft 1 der
GGS Kuchenheim vor der
Mannschaft 1 der GGS
Mülheim. Den 4. und 5.
Platz belegten mit zwei
Siegen einer Niederlage

TuS Chlodwig Zülpich 1896 e. V.

und einem Unentschieden GGS Bad Münstereifel vor der Chlodwigschule
Zülpich/Füssenich. Die Mannschaften mit gleicher Punktzahl (Kommern 2, Bad
Münstereifel 2,  Ülpenich 1 und Großvernich) belegten den Platz 6.  Sinzenich 1,
Kuchenheim 2, Mülheim 2 und Vernich 2 wurden auf Platz 7 gesetzt.
Die Siegerehrung wurde gegen 12.30 Uhr durch Frau Schaefer-Groeb vom Schul-
amt des Kreises Euskirchen, Frau Ursula Müller Schulsportreferentin des Hand-
ballkreises Bonn/Euskirchen/Sieg und Franz Drach vom Ausrichter vorgenom-
men. Neben Pokalen, Handbällen und den dazugehörenden Urkunden erhielten
die Siegerteams noch Gold,- Silber- und Bronze Plaketten. Alle teilnehmenden
Kinder erhielten von eRegio gesponserte T-Shirts und Sportbeutel überreicht.
Dem Sanitätsdienst des DRK, den Schiedsrichtern sowie allen Helferinnen und
Helfern aus der Abteilung dankten Frau Schaefer-Groeb und Franz Drach für den
unermüdlichen Einsatz.      

Neue Gürtelfarben im Frühling
Am ersten Aprilwochenende stellten sich 21 Sportlerinnen und Sportler der Taek-
wondoabteilung des TuS Chlodwig Zülpich e.V. einer Gürtelprüfung. Hochkon-
zentriert und gut vorbereitet zeigten  sie dem Prüfer Klaus Ermler (7. Dan) die
verlangten Prüfungsinhalte, die sie monatelang vorher eingeübt hatten.
Besonders Mahdi Gholam Hosseini konnte sich an diesem Tag besonders gut und
kraftvoll präsentieren, sodass er direkt von dem weißen Gürtel auf den gelben
Gürtel überspringen konnte. Nach rund vier Stunden Prüfung stand das Prüfungs-
ergebnis fest: alle hatten bestanden. Besonders der Vorstand, die Trainerinnen
und Trainer der Abteilung gratulieren herzlichst. Mehr über Taekwondo in
Zülpich unter www.taekwondo-zuelpich.de

Folgende Sportlerinnen und Sportler haben nun eine neue Gürtelfarbe: Felix
Bunk, Sinja Essers, Marlene und Vincent Fischer, Vlad Nagel, Tim Schleiermacher
(alle weiß-gelben Gürtel), Alexander Becker, Mahdi Gholam Hosseini, Clarissa
Janot, Dustin Kremer, Liam Tong (alle gelben Gürtel), Melina Beeck, Michelle
Gerards, Lilly Goebels, Piyada Wirtz (gelb-grünen Gürtel), Maurice Heller
(grünen Gürtel), Felizian Borger, Kevin Nickel (beide grün-blauen Gürtel), Nour
El Houda Boufeldja, Menelik Trimborn, Max Küpper (alle blau-braunen Gürtel).

Spannendes Kreispokalfinale zwischen
SG KuBa und dem TuS Chlodwig 

Zülpich im Volleyballmixed

Am 24.04.2017 wurde das Kreispokalfinale der Volleyballmixedmannschaften in
Züpich ausgetragen. Unter den Augen des BFS(Breiten und Freizeitsport)-Kreis-
wartes Ingolf Stock von der SG Kommern wurde den Zuschauern und Fans ein
wahrer Fünfsatzkrimi geboten, dessen Ende bis zum Schluss um 22.15 Uhr offen
blieb. Beide Mannschaften waren hochmotiviert und dadurch kam es zu spekta-
kulären Ballwechseln, sehr zur Freude des Publikums. Letztlich bewies der TuS
Chlodwig Zülpich trotz erheblichen Rückstandes im fünften Satz Nerven-stärke
und konnte diesen dann mit 15:12 für sich entscheiden und holte damit den
Kreispokal nach vier Jahren wieder zurück in die Römerstadt. Die SG KuBa war
dabei nicht aus der Karibik angereist, sondern setzt sich aus den ehemaligen
Mixedmannschaften von Kuchenheim und Bad Münstereifel zusammen. Die
Mannschaft um Michael Koherr befindet sich zurzeit auf dem Spitzenplatz der
Bezirksliga und hat auf ihrem Weg ins Finale die Verbandsligisten aus Weilerswist
mit einem 3:1 im Halbfinale aus dem Wettbewerb ausscheiden lassen. Auch das
knappe Spiel gestern belegt die hohe Spielqualität der Mixedmannschaften im
Volleyballkreis Euskirchen und lässt im Ausblick auf nächstes Jahr wieder ein
spannendes Rennen auf den Pokal erwarten. 
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Städtische Finanzen können 2017 wieder ins Lot kommen!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in der Ratssitzung vom 6. April hat Bürgermeister Ulf Hürtgen den Entwurf des
Haushalts für 2017 eingebracht. Nach dem bestehenden Haushaltssicherungs-
konzept war ursprünglich vorgesehen, in 2018 einen ausgeglichenen Haus-
halt zu realisieren.
Die "schwarze Null" kann aller Voraussicht nach bereits im laufenden Haus-
haltsjahr erreicht werden. Erstmals seit über 17 Jahren übersteigen die Erträge
die Aufwendungen; im Gesamtergebnis kann ein kleiner Überschuss erwirtschaftet
werden.
Das Haushaltssicherungskonzept zur Konsolidierung der städtischen
Finanzen kann insofern nur als Erfolg gewertet werden. 
Hinter uns liegt ein steiniger, entbehrungsreicher Weg, der mitunter von
schmerzhaften Einschnitten gezeichnet gewesen ist: Realsteuererhöhungen
waren bei realistischer Betrachtungsweise leider unvermeidlich.
Gleichwohl sind wir von der CDU-Fraktion mitsamt der SPD-Ratsfrak-
tion, die den Haushalt der letzten Jahre verantwortungsvoll mitgetra-
gen hat, hierbei stets mit Bedacht und Augenmaß vorgegangen, drin-
gend benötigte Investitionen wurden nicht auf Eis gelegt.
An dieser Stelle sei u. a. auf die umfänglichen Sanierungsmaßnahmen unserer
Schulen sowie die Anschaffung von Einsatzausrüstung respektive die Modernisie-
rung des Feuerwehr-Fuhrparks verwiesen. 
Zur selbstbestimmten Handlungsfähigkeit einer Kommune braucht es zwingend
solider Finanzen. Fortschritt statt Stillstand war unsere Devise und wird es
auch zukünftig bleiben, damit unsere Stadt attraktiv bleibt und sich weiterent -
wickeln kann. 
Der Abbau des strukturellen Haushaltsdefizits ist für die CDU-Fraktion eine Frage
der Generationengerechtigkeit und insofern ein vordringliches Anliegen: die
Schulden von heute sind nämlich die Steuern von morgen!
Im Sinne unserer Kinder und Enkel wollen wir dieses Ziel konsequent
weiterverfolgen, damit Zülpich lebens- und liebenswert, vor allem aber
auch bezahlbar bleibt!
In den anstehenden Haushaltsberatungen werden wir gemeinsam mit der Verwal-
tung und allen politischen Akteuren, die bereit sind, sich dieser Verantwortung
zu stellen, in den Dialog treten und etwaige Optimierungsmöglichkeiten des
Haushalts erarbeiten.
Liebe Bürgerinnen und Bürger! Ihr Vertrauen in unsere Arbeit bestärkt uns
im Bestreben, Zülpich nicht bloß zu verwalten, sondern kreativ zu
gestalten und für die Herausforderungen der Zukunft zu wappnen.
Ihre CDU-Fraktion

Kreuze gegen Abrissbirne
Sehr geehrte Damen und Herren,
zur Zeit scheint es kein anderes Thema mehr zu geben, als den Wahlkampf. Am
14.05.2017 wird in NRW ein neuer Landtag gewählt und wir bitten Sie, von Ihrem
Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ein Blick in Welt zeigt, dass freie Wahlen keine
Selbstverständlichkeit sind.
Im letzten Amtsblatt haben wir auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger über
unseren Antrag im nächsten Stadtentwicklungsausschuss berichtet. Die Bonner
Straße soll sicherer werden, um die vielen Fast-Unfälle zu vermeiden und tatsäch-
lichen Unfällen vorzubeugen. Dies hatten wir mit der Frage verbunden „Was
können wir für Sie tun?“
Aus der Bügerschaft hat uns nun der Hinweis erreicht, dass nach Ablauf der
Liege- und Ruhezeiten auch die an den Gräbern bestehenden Kreuze der Abriss-

Aus den Fraktionen
Für den Abdruck und den Inhalt der vorgelegten Berichte

sind die Fraktionen selbst verantwortlich

Neuwahlen der Hovener Jungkarne-
valisten Zülpich gegr. 1963 e.V.

am 21.04.2017 fand im Vereinslokal, der Gaststätte Wallraff, 
unsere Jahreshauptversammlung inkl. Neuwahlen statt.

Als Resultat der Neuwahlen wurde dem bisherigen Vorstand, der sich fast
komplett zur Wiederwahl stellte, aus der Versammlung heraus das erneute
Vertrauen geschenkt.
Innerhalb des Vorstands ergeben sich kaum Veränderungen, so dass sich der
Vorstand nun bis 2020 wie folgt zusammensetzt:
Präsident: Gerd Wallraff (Wiederwahl)
Stv. Präsident: Markus Booch (Wiederwahl)
Kommandant: Franz Becker (Wiederwahl)
Stv. Kommandant: Rolf Kogel (vorher Beisitzer)
Schatzmeister: Alina Schleifer (Wiederwahl)
Stv. Schatzmeister: Ralf Koch (Wiederwahl)
Schriftführer: Oliver Hohn (Wiederwahl)
Stv. Schriftführer: Thomas Sobizack (Wiederwahl)
Beisitzer: Ralf Diefenthal (vorher stv. Kommandant)
Beisitzer: Hans-Dieter Schaeben (Wiederwahl)
Beisitzer: Jörg Wirtz (Neuwahl)
Nach 10 Jahren Vorstandsarbeit als Beisitzer schied Thomas Zander auf eigenen
Wunsch hin aus dem Vorstand aus. 
Für die geleistete Arbeit bedankt sich das gesamte Vorstandsteam ausdrücklich! 
Herzlichst
Vorstand der Hovener Jungkarnevalisten Zülpich gegr. 1963 e. V.

Wasserspaß für „Pänz“ und Eltern
Familienbildungswerk des Roten Kreuzes bietet in Euenheim 

dienstags von 16.45 bis 17.30 Uhr Babyschwimmen an
Einen Babyschwimmkursus für Kinder ab drei Monaten bis zu drei Jahren mit
ihren Eltern bietet das Rote Kreuz im Kreis Euskirchen an. Und zwar im
Schwimmbad der Rheinischen Schule für Körperbehinderte, Rheinstraße 45, in
Euskirchen-Euenheim.
Heike Iven, die Leiterin der Familienbildung beim Roten Kreuz: „Im wohltempe-
rierten Wasser werden die Kleinkinder mit viel Spaß aufs Schwimmen und
verschiedene Schwimmübungen vorbereitet.“
Der Kurs startete am Dienstag, 25. April, und findet jeweils dienstags von 16.45
bis 17.30 Uhr in Euenheim statt. Interessenten können sich unter der Rufnum-
mer (0 22 51) 79 11 84 bei der Rotkreuz-Familienbildung anmelden.

Lennart Bochynek/pp/Agentur ProfiPress

Sichtlich Spaß haben die Kinder und Eltern bei den Babyschwimmkursen 
des Roten Kreuzes. Archivfoto: pp/Agentur ProfiPress
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birne zum Opfer fallen. Aus unserer Sicht haben aber gesegnete Kreuze kein
Verfallsdatum. Es handelt sich hier oft um Kunstwerke, die jeden Friedhof zieren
und diesen Ort der Stille zu einem besonderen Ort machen. Es ist nicht nur ein
Ort der Ruhe, sondern auch eine Begegnungsstätte für die Hinterbliebenen. Viele
Dorfgemeinschaften kümmern sich um die Pflege und den Erhalt der Gräber.
Um nun die Kreuze vor der Abrissbirne zu schützen, haben wir Herrn Pastor
Zimmermann, Herrn Bürgermeister Hürtgen und auch einen Zülpicher Unter-
nehmer für ein Gespräch gewinnen können, um diesem Spuk eine Ende zu
machen. Die Kreuze können entweder als Wegekreuze oder auch an prominen-
ter Stelle auf einem Friedhof wieder aufgestellt werden. Da ein klarer Trend zu
Urnenbestattungen zu erkennen ist, wird die Anzahl dieser Kunstwerke auf unse-
ren Friedhöfen künftig abnehmen. Somit können auch Urnengrabreihen von den
„alten“ Kreuzen flankiert werden. Wir regen an, dass St. Peter, die Verwaltung
und die Eigentümer der Kreuze frühzeitig eine sinnvolle Nachnutzung besprechen
sollten. Sicherlich werden Sie aus einem künftigen Amtsblatt das Ergebnis des
Gesprächs erfahren.
Gerne schaffen wir auch Ihren Wünschen und Anregungen weiterhin Gehör. In
diesem Sinne: „Was können wir für Sie tun?“
Ihre FDP Fraktion

Bessere Busanbindung und preiswerter Wohnraum 
sind Herausforderungen für Zülpich 

Bei einer öffentlichen Veranstaltung mit dem grünen Planungsfachmann Arndt

Klocke (MdL) haben wir Ende April Möglichkeiten erörtert, um unsere Stadt
zukunftsfähig zu entwickeln. Zwei wichtige Standbeine sind dafür nach wie vor
der öffentliche Nahverkehr und das Wohnen. 
Nicht jeder kann oder will sich ein Auto leisten 
Damit Zülpich für potentielle Neubürger als Wohnort attraktiv ist, muss die
Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln deutlich verbessert werden. Auch für
uns derzeitige Zülpicher ist das Angebot an Bus und Bahn sehr begrenzt - gerade
bei jüngeren Menschen steigt der Wunsch, auch ohne eigenes Auto mobil zu sein.
Viele Senioren verzichten irgendwann auf ihren PKW, möchten aber selbstver-
ständlich mobil bleiben. 
Wenn ab 2020 die Bördebahn wieder täglich fährt, wird es deutlich einfacher,
von Zülpich aus die größeren Städte im Umkreis zu erreichen. 

Dringend erforderlich ist schon jetzt eine Verbindung in den Abendstunden.
Bereits im September 2016 wurde auf unseren Antrag hin die Stadt beauftragt
Möglichkeiten darzustellen, um mit dem Taxi-Bus-Plus-System des Kreises
Euskirchen auch nach 20 Uhr von Euskirchen in alle Ortschaften von Zülpich zu
gelangen. 
Wir warten noch gespannt auf Ergebnisse dieser beschlossenen Prüfung... 
Nicht jeder kann oder will sich an ein Eigenheim binden 
Dringend benötigen wir in Zülpich auch bezahlbaren Mietwohnraum. Während
an verschiedenen Stellen seniorengerechte und teure Eigentumswohnungen
entstehen, sind preiswerte Mietwohnungen in unserer Stadt Mangelware. In
keinem der neuen Baugebiete sind Mietwohnungen explizit vorgesehen oder gar
gefordert. 
Viele junge Menschen verlassen Zülpich zu Beginn ihres Berufslebens, auch weil
entsprechende Wohnungen fehlen. Für ältere Menschen, die kleinere Wohnun-
gen beziehen möchten oder müssen, ist das Angebot ebenfalls sehr begrenzt.
Konzepte zum Zusammenleben mehrerer Generationen, in vielen anderen Städ-
ten längst etabliert, wären auch für Zülpich interessant. 
Wir wünschen uns mehr Engagement der Stadtverwaltung, damit öffentliche oder
private Investoren auch Mietshäuser errichten, die für alle Menschen bezahlbar
sind. 
Haben Sie Anregungen oder Fragen? Wir freuen uns über jede Rückmeldung! 
Herzliche Frühlingsgrüße von ihrer grünen Fraktion, 
Angela Kalnins, Tel.: 02252/4256, Ester Reinfeld, 0163/6356036. 
E-Mail: gruenezuelpich@gmx.de 

Fraktion im Rat der Stadt Zülpich
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